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Stadt Wassertrüdingen
Landkreis Ansbach

Änderung Bebauungsplan Nr. 19A
"Nördlich des Friedhofes"
Grünordnungsplan - Bestand
Entwurf vom 02.10.2017
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Acker/Grünflächen/Gehölze

Intensiv genutztes Grünland

Straßenbaum

Straßenbegleitgrün/geschnittene Hecke

Asphaltfläche

Einstufung gem. Leitfaden StMUGV

Gebiet geringer Bedeutung für
Naturhaushalt und Landschaftsbild

I

Geltungsbereich Bebauungsplan

I - unterer Wert

Parkplatz gepflastert

I - oberer Wert

Intesiv genutztes Grünland

I - unterer Wert

Straßentrichter asphaltiert

I - unterer Wert

Parkplatz gepflastert

I - unterer Wert

Straßentrichter asphaltiert

I - unterer Wert

Weg geschottert

I - unterer Wert

Schotterfläche
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Straßentrichter asphaltiert

I - unterer Wert

Straßenbegleitgrün

I - unterer Wert

Straßenbegleitgrün

I - unterer Wert

Straßenbegleitgrün

Schotterfläche
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Stadt Wassertrüdingen
Landkreis Ansbach

Änderung Bebauungsplan Nr. 19A
"Nördlich des Friedhofes"
Grünordnungsplan - Kompensationsflächenbedarf
Entwurf vom 02.10.2017

1a

Hoher Versiegelungsgrad (GRZ > 0,35),
Fläche mit geringer Bedeutung, Feld A I

Kompensationsfaktor 0,4

Eingriffsschwere gem. Leitfaden StMUG

Bestehende und geplante Nutzung

Verkehrsfläche R/F, Bestand, ca.  m²

Flächen ohne Berechnung

Bestehende Verkehrsflächen (Stellplätze, Weg)

Geltungsbereich Bebauungsplan

1b Verkehrsfläche Stellplätze, Bestand, ca.  m²

2a Verkehrsflächen, Verkehrsberuhigter Bereich, geplant, ca.  m²

Geplante öffentliche Grünfläche, ca.  m²

Kompensationsflächenbedarf gemäß Tabelle

Flächen für Ausgleich und Ersatz5.064 m²

1a

1b

1b

1a

3a WA-geplant, überbaubar, ca.  m²

2a

2a

3b WA-geplant, Restfläche, ca.  m²

3a3a

3a

3b 3b

3b

3b

3b

3b

3b

3b

3b

3b3b

4a Grünfläche geplant, ohne Pflanzbindung, ca.  m²

4a 4a

Biotop der amtlichen Biotopkartierung Bayern



Nr. Geplante Nutzung Typ Fläche in m² Faktor
Ausgleichsflächenbedarf 

in m²

1a
Verkehrsfläche Bestand

Rad- und Fußweg
Feld A I 237 0 0

1b
Verkehrsfläche Bestand

 Stellplätze Feld A I 363 0 0

2a
Verkehrsfläche 

Verkehrsberuhigter 
Bereich

Feld A I 1.820 0,4 728

3a
WA geplant
überbaubar

Feld A I 7.467 0,4 2.987

3b
WA geplant
Restfläche

Feld A I 3.374 0,4 1.350

4a
Grünfläche geplant ohne 

Pflanzbindung
Feld A I 487 0 0

Gesamtfläche 13.748 5.064

Stadt Wassertrüdingen
Grünordnungsplan zur Bebauungsplanänderung Nr. 19A "Nördlich des Friedhofes"
Entwurf vom 02.10.2017
Berechnung Kompensationsflächenbedarf



Sudetenstraße

S
ch

ü
tz

e
n
w

e
g

B
a
u
d
e
n
h
a
rd

tw
e
g

2562

25662295/2

2295/1

2295/6

2
3
1
2
/1

2299/12

2
3
2
3
/9

2314

2314/2

2320/10

2320/9

2320/8

2320/7

2320/4

2320/5

2320/2

2320/1

2319/7

2319/6

2320

2321/7

2321/10

2321/11

2321/6

2321/9

2321/8

2321/4

2321/5

2313/4

2319/3

2319/2

2
3
1
9
/12319/4

2
3
1
7

2315

2319/5

2314/3

2314/1
2316

2
3
1
7
/1

2316/1

2319

2318

2295/7

4
a

8

2

1
4

1
2

1
0

8

6

7

5

1
7

1
5

1
6

1
5

1
7

9

1
1

9

1
1

1
3

2

HsNr. 1

0,4

IIWA

Eo

0,6

V

V

St

St

St

R/F

7,5m

4,0m

3,0m 3,0m

3
,0

m
7
,5

m
6
,0

m

5,0m

3
,0

m

3,0m

3,0m

3,0m

0,4

IIWA

Eo

0,6

0,4

IIWA

Eo

0,6

17,0m 3,0m

m
in

d
.3

,0
m

5
,0

m

6
,0

m

3
,0

m

7
,5

m
6929-1158-001

5,0m

3
,0

m

Einfahrt

R/F

2,5m

2
,5

m

R/F
Bestehende Friedhofsmauer

Hochbau-, Stadt- und Landschaftsplanung GmbH
Theodorstr. 5, 90489 Nürnberg
Tel.  0911 / 8158015 Fax  0911 / 8158012
www.toposteam.de kontakt@toposteam.de

Stadt Wassertrüdingen
Landkreis Ansbach

Änderung Bebauungsplan Nr. 19A 
"Nördlich des Friedhofes"
- Planzeichnung zum Entwurf i.d.F. vom 25.09.2017 - 

1 Der Stadtrat Wassertrüdigen hat in der Sitzung vom 26.09.2016 die Einleitung eines 
Bauleitplanverfahrens zur Änderung des Bebauungsplans Nr. 19A "Nördlich des 
Friedhofes" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 00.00.2017 ortsüblich bekannt 
gemacht.

2 Von einer frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB wurde auf der 
Grundlage von § 13 (2) Satz 1 BauGB abgesehen.

3 Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 25.09.2017 wurde mit der Begründung
gemäß § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 00.00. bis 00.00.2017 öffentlich ausgelegt.

4 Zum Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 25.09.2017 wurden die Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB in der Zeit vom 00.00.2017 bis
00.00.2017 beteiligt.

5 Die Stadt Wassertrüdingen hat mit Beschluss des Stadtrats vom 00.00.2017 den geänderten 
Bebauungsplan Nr. 19A "Nördlich des Friedhofes" gemäß § 10 (1) BauGB in der Fassung 

          vom 00.00.2017 als Satzung beschlossen.

6 Ausgefertigt

Wassertrüdingen, den

Günther Babel
1. Bürgermeister Siegel

7 Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan wurde am                                        gemäß § 10 (3)
Halbsatz 2 BauGB oertsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft
getreten.

Wassertrüdingen, den

Günther Babel
1. Bürgermeister Siegel

M 1: 1000

Planzeichnung M 1:1000

Grünflächen und Maßnahmen zum Umweltschutz5

Öffentliche GrünflächeÖffentliche Grünfläche

Planzgebot A
Baumplanzung mit Standortbindung

Planzgebot B
Baumplanzung ohne Standortbindung

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsflächen4

hier: Rad- und Fußweg R/F

Verkehrsberuhigter Bereich

St hier: Stellplätze

Einfahrtbereich

Bauweise, Baugrenzen, Stellung der baulichen Anlagen3

offene Bauweise

nur Einzelhäuser zulässig

 o

E

Baugrenze

0,40

Maß der baulichen Nutzung2

Geschossflächenzahl als Höchstmaß, z.B. 0,6

Grundflächenzahl, z.B. 0,30

0,6

II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Allgemeines WohngebietWA

Art der baulichen Nutzung1

Festsetzungen durch Planzeichen 

Katastergrundlage mit Gebäudebestand, Flurstücksgrenzen und -nummern

Vorschlag Bebauung

Vorschlag Grundstücksgrenze

Hinweise7

175/10

6

Biotop der amtlichen Biotopkartierung Bayern

Bestehende Friedhofsmauer

Sonstige Planzeichen6

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Übersichtsplan M 1:5000
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Änderung Bebauungsplan Nr. 19A „Nördlich des Friedhofes“ 
 
 

Entwurf 
i.d.F. vom 25.09.2017 

 
Die Stadt Wassertrüdingen erlässt gemäß Beschluss des Stadtrates vom 00.00.0000 auf Grund von 
 

• §§ 9, 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 20. 
Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist,  

• der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – 
BauNVO), neugefasst durch Bek. v. 23. Januar 1990 (BGBI. I S. 132), die durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist, 

• §§ 13 ff des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 17. August 2017 (BGBl. I S. 3202) geändert worden ist, 

• Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-I), die zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 12. Juli 
2017 (GVBl. S. 375) geändert worden ist. 

 
folgende  
 
 
Bebauungsplan-Satzung 
 
 

§ 1 
 
Für das durch die Grenze des räumlichen Geltungsbereichs bestimmte Gebiet zwischen 
Sudetenstraße - Baudenhardtweg – Schützenweg – Friedhof wird ein Bebauungsplan aufgestellt. Der 
Planteil ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
 
In Ergänzung der im Planteil getroffenen Festsetzungen wird folgendes festgesetzt: 
 
 
1. Art der baulichen Nutzung 

 
Ausnahmen gemäß § 4 (3) BauNVO 
 
Im allgemeinen Wohngebiet sollen Ausnahmen gemäß § 4 (3) BauNVO nicht 
zugelassen werden. 
 
 

2. Maß der baulichen Nutzung 
 

2.1 Maximale Traufhöhe (TH max) 
 
Die Höhe baulicher Anlagen wird durch die Festsetzung einer maximalen Traufhöhe 
(TH max) begrenzt. Diese darf 6,0 m nicht überschreiten. 
 
Als Traufhöhe gilt das Maß zwischen der Oberkante des Fertigfußbodens im 
Erdgeschoss (OKF EG) und dem Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut, 
gemessen in der Mitte des Gebäudes.  
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2.2 Höhe der Oberkante des Fertigfußbodens im Erdgeschoss (OKF EG) 
 
Die Oberkante des Fertigfußbodens im Erdgeschoss (OKF EG) darf maximal 1,5 m 
über der Oberkante der nächstgelegenen Erschließungsstraße liegen, gemessen in 
der Mitte des Gebäudes zur Erschließungsstraße. 
 

2.3 Wandhöhe einzeln stehender Garagen und Nebengebäude 
 
Die Wandhöhe einzeln stehender Garagen und Nebengebäude darf 3,0 m nicht 
überschreiten. 
 

 
3. Flächen für Nebengebäude und Nebenanlagen 
 

Nebengebäude ohne Feuerstätten und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche nur bis zu einer 
Gesamtnutzfläche von maximal 25 m² zulässig. 
 
 

4. Stellplätze und Garagen 
 
4.1 Stauräume vor Garagen 

 
Zwischen Garageneinfahrten und der festgesetzten Straßenbegrenzungslinie ist ein 
Stauraum von mindestens 5,0 m frei zu halten. 
 
Carports (offene Garagen) sind von dieser Festsetzung generell ausgenommen. 
Deren Zufahrt ist von Toren etc. frei zu halten. 
 

4.2 Gesamtnutzfläche von Grenzgaragen 
 
Grenzgaragen dürfen eine Gesamtnutzfläche von 65 m² nicht überschreiten. 
 
 

5. Grünordnung 
 

5.1 Grünflächen 
 
Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind gärtnerisch zu gestalten  
und zu unterhalten, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Nutzung, wie 
Stellplätze und deren Zufahrten benötigt werden. Stützmauern zur Geländeanpassung 
sind bis maximal 0,75m zulässig. Die Realisierung der privaten Grünflächen 
einschließlich deren Bepflanzung ist bis zur Fertigstellung der baulichen Anlage 
auszuführen, spätestens in der folgenden Vegetationsperiode. 
 

5.2 Anpflanzen von Bäumen 
 
Innerhalb des Wohngebiets sind gemäß nachfolgendem Pflanzgebot Bäume zu 
pflanzen und zu pflegen.  
 
Pflanzgebot A 
 
Pflanzung von Hochstämmen 2. Ordnung mit Standortbindung entlang öffentlicher 
Verkehrswege. Zu verwendende Pflanzqualitäten: 
 
Hochstämme: H 3xv, mDB, STU 16-18   
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Auswahl der zu verwendenden Pflanzenarten: 
 
Winter-Linde (Tilia cordata ‘Green spire’) 
Hainbuche (Carpinus betulus) 
Eberesche (Sorbus aucuparia) 
Mehlbeere (Sorbus intermedia) 
Rotdorn (Crataegus leavigata) 
 
Größe der Baumscheiben mind. 3*6 m bzw. 12 m³ Wurzelraum pro Baum. 
Ausfälle sind durch Ersatzpflanzungen, Hochstamm StU 18-20, zu ersetzen. 
 
Im Zuge der Straßenplanung kann der Standort bei Bedarf geringfügig (ca. 1-2m) 
verändert werden. 
 
Pflanzgebot B 
 
Pflanzung von Hochstämmen 1. und 2. Ordnung ohne Standortbindung entlang des 
Schützenweges. Zu verwendende Pflanzqualitäten: 
 
Hochstämme: H 3xv, mDB, STU 16-18   
 
Auswahl der zu verwendenden Pflanzenarten siehe Pflanzgebot A. 
 
Größe der Baumscheiben mind. 3*6 m bzw. 12 m³ Wurzelraum pro Baum. 
Ausfälle sind durch Ersatzpflanzungen, Hochstamm StU 18-20, zu ersetzen. 
 

5.3 Mindestpflanzgebot 
 
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen ist pro angefangen 300m² 
Grundstücksfläche ein mittelkroniger Baum zu pflanzen. 
 
Auswahl der zu verwendenden Baumarten und Pflanzqualitäten: 
Hochstämme: H 3xv, mDB, STU 14-16, 
 
Winter-Linde (Tilia cordata ‘Green spire’) 
Hainbuche (Carpinus betulus) 
Eberesche (Sorbus aucuparia) 
Mehlbeere (Sorbus intermedia) 
Rotdorn (Crataegus leavigata) 
Feldahorn (Acer campestre) 
Wildapfel (Malus sylvestris) 
Obstbäume in Sorten (Hochstämme) 
 
 

6. Regenwasserbehandlung 
 
Auf jedem Baugrundstück ist das unverschmutzte Niederschlagswasser in einer 
Zisterne mit integriertem Drosselungssystem zu sammeln. 
 
 

7. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
 

7.1 Dachdeckung 
 
Als Dacheindeckung der Hauptgebäude sind ausschließlich rote, graue oder schwarze 
Dachziegel oder Dachsteine zulässig. 
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7.2 Fassadengestaltung 
 
Alle Gebäude sind mit einem Außenputz zu versehen. Ausgenommen von dieser 
Regelung sind Holzhäuser. 
 
Stark strukturierte, stark gemusterte Putzarten sind unzulässig. 
 
Bei der Farbgestaltung der Fassaden sind ausschließlich, gedeckte (nicht glänzende), 
möglichst erdige Farbtöne zu verwenden. 
 
Zur Gliederung der Baukörper sind Holz, helles Sichtmauerwerk und Sichtbeton 
zulässig. 
 
 

7.3 Einfriedungen 
 
Die Einfriedung zum öffentlichen Raum ist entweder als Hecke aus Laubgehölzen 
oder als Zaun mit senkrechten Holzlatten- bzw. Stabgitterzaun (max. Zaunhöhe: 
1,20 m) auszubilden.  
 
Zäune müssen einen Abstand von mindestens 15cm zum Boden aufweisen. 
Sockelmauerwerk über Geländeoberkante ist unzulässig. 
 
 

§ 3 
 
 
Abstandsflächenregelung nach BayBO 
 
Es gilt Art. 6 BayBO. Ausnahmen im Sinne des Art. 6 Abs. 7 BayBO sind nicht vorgesehen. 
 
 

§ 4 
 
Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung nach § 10 Abs.  3 Satz 4 BauGB in Kraft. 
Gleichzeitig treten frühere planungsrechtliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften, die diesem 
Bebauungsplan entsprechen oder widersprechen, außer Kraft. 
 
 
Hinweise 
 
Artenschutz 

 
Empfehlungen an den Vorhabenträger: 
 

• Nachtbaustellen sollten vermieden werden. 
• Naturnahe Gestaltung der verbleibenden Freiflächen und Dachbegrünung als Ersatz für den 

Entfall von Nahrungsflächen. 
• Vorsorglich sollten eventuell geplante großformatige Glasfronten mit Warnfolien für Vögel 

gekennzeichnet werden. 
• Bei Erschließung und Bebauung ist darauf zu achten, dass keine Strukturen mit Fallenwirkung 

für Kleintiere (z.B. Eidechsen, Spitzmäuse, Igel) entstehen, z.B. durch offene Fallrohre oder 
Lichtschächte, Gullis unmittelbar an Bordsteinen, tiefe Abflussrinnen o.ä. Bordsteine sind 
abschnittsweise abzuschrägen, Sockel von Gartenzäunen unterbrochen auszuführen, so dass 
sie für Kleintiere keine Barrieren bilden. 
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Freiflächengestaltungsplan 

 
Im Rahmen des baurechtlichen Verfahrens (Bauantrag, Genehmigungsfreistellungsverfahren) ist den 
erforderlichen Unterlagen ein Freiflächengestaltungsplan gemäß Planvorlagenverordnung beizulegen. 
Darin enthalten sein müssen Aussagen zur beabsichtigten Erschließung, zur Stellplatzanordnung, zur 
Lage und zum Umfang der begrünten Grundstücksflächen, Befestigungsart der Flächen für Zugänge, 
Zufahrten und Stellplätze, zu Arten und Pflanzgrößen der vorgesehenen Gehölze, Aufmaß und Höhe 
evtl. beabsichtigter Aufschüttungen und Abgrabungen. 
 
 
 
 
Aufgestellt: 
 
Nürnberg, im August 2017 
Überarbeitet nach Beratung im Stadtrat am 25.09.2017 
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1 ANLASS UND ALLGEMEINE ZIELE DER PLANUNG 

1.1 Anlass 

Nachdem die Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken in der Kernstadt weiter anhält, hat der Stadtrat 
Wassertrüdingen in seiner Sitzung am 26.09.2016 die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19A 
„Nördlich des Friedhofes“ beschlossen. Die bislang unbebauten, als Friedhofserweiterung dargestell-
ten Flächen erscheinen dabei besonders geeignet, da die Flächen zeitnah mobilisierbar sind und nicht 
mehr zur Friedhofserweiterung benötigt werden. 

 

1.2 Allgemeine Ziele 

Die Änderung des Bebauungsplans Nr. 19A soll die Errichtung zusätzlicher Wohngebäude im Bereich 
der Kernstadt ermöglichen. Damit soll ein Beitrag geleistet werden: 

 zur städtebaulichen Ordnung, 

 zur Innenentwicklung, 

 zur Erweiterung vorhandener Wohnangebote und  

 zum Flächensparen. 
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2 LAGE DES PLANGEBIETS UND GELTUNGSBEREICH DER ÄNDERUNGEN 

2.1 Lage 

Das Plangebiet liegt rund 700 m nördlich des Stadtzentrums und des Friedhofes im Übergang der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile zur freien Landschaft. Es ist über den Baudenhardtweg und den 
sehr schmalen Schützenweg erschlossen. 

Der Baudenhardtweg verläuft entlang der westlichen Grenze, der Schützenweg entlang der östlichen 
Grenze des Plangebiets. Über die Lentersheimer Straße im Süden, die Ansbacher bzw. Poststraße 
(St 2221) im Südosten und fußläufig über den Weinbergweg im Süden ist das Plangebiet an das histo-
rische Ortszentrum angebunden.  

 

 

Abbildung 1: Lageplan © BayernAtlas, Bayerische Vermessungsverwaltung 2017 

 

Südlich an das Plangebiet grenzen der Friedhof und die St. Johannis Kirche. In einem Umkreis von 
weniger als 600 m liegen die Grundschule und die Betty-Staedler-Mittelschule, das TSV Sportgelände, 
der Kindergarten und die Kita unterm Himmelszelt, die Realschule sowie die Förderschule vom Guten 
Hirten. Nordwestlich des Plangebietes befindet sich das Gelände für die Bayerische Landesgarten-
schau 2019. 

 

2.2 Geltungsbereich 

In den Geltungsbereich zur Änderung des Bebauungsplanes werden etwa 1,38 ha des ursprünglich 
1,84 ha großen Bebauungsplans einbezogen. Er umfasst die Flurstücke Nr. 2314/2, 2314/3, 2315, 
2316, 2316/1, 2317, 2317/1, 2318, 2319, 2319/2, sowie eine Teilfläche des FL. Nr. 2313/4 der Ge-
markung Wassertrüdingen. Das Plangebiet wird begrenzt: 
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 im Süden vom Friedhof, 

 im Osten vom Schützenweg sowie daran angeschlossenen Einfamilienhäusern, 

 im Norden von der Sudentenstraße als nicht ausgebautem Flurweg, 

 im Westen vom Baudenhardtweg und dem daran anschließenden Wohngebiet „Am Weiher“. 

 

Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereichs ergibt sich aus der Planzeichnung. 

 
  



Stadt Wassertrüdingen              Begründung 

Änderung Bebauungsplan Nr. 19A „Nördlich des Friedhofes“                              Entwurf vom 25.09.2017 

 

Seite 10 von 29 

3 RECHTSGRUNDLAGEN UND VERFAHREN 

Die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19A wird erforderlich, um die bauliche und sonstige Nutzung 
der Grundstücke im oben beschriebenen Planbereich nach Maßgabe des Baugesetzbuches (BauGB) 
vorzubereiten und zu leiten. 

Rechtsgrundlage für die Änderung des Bebauungsplanes sind das BauGB und die aufgrund dieses 
Gesetzbuches erlassenen Vorschriften. Zuständig für die Aufstellung und Änderung von Bebauungs-
plänen ist die Stadt Wassertrüdingen. Das Verfahren selbst ist in den §§ 1 bis 10 BauGB geregelt. 

Angestrebt wird eine Umnutzung bzw. Nachverdichtung von Grundstücken, für die bereits 1986 der 
qualifizierte Bebauungsplan Nr. 19A beschlossen wurde. Die Änderung betrifft bislang unbebaute, ur-
sprünglich für eine Friedhofserweiterung vorgesehene Flächen. 

Mit der Bebauungsplanänderung wird eine Maßnahme der Innenentwicklung verfolgt. Die Vorausset-
zungen für eine Änderung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Abs. 2 BauGB (Bebauungsplan 
der Innenentwicklung) sind erfüllt, weil  

 durch den Bebauungsplan keine Vorhaben begründet werden, für die eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung durchgeführt werden müsste, 

 keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und der Schutzzwecke 
von Natura 2000-Gebieten im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes vorliegen, 

 die im Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung zulässige Grundfläche deutlich unter 
20.000 m² liegt. 

Im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Abs. 2 BauGB gelten die Vorschriften des vereinfachten 
Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. Das bedeutet, dass Eingriffe in Natur 
und Landschaft als bereits erfolgt oder zulässig gelten (§13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB), dass von einer 
frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB (§ 13 Abs. 2 Nr. 1 
BauGB) abgesehen werden kann und dass kein Umweltbericht erforderlich ist (§ 13 Abs. 3 Satz 1 
BauGB). 
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4 PLANERISCHE VORGABEN / VORHANDENES PLANUNGSRECHT 

4.1 Landes- und Regionalplanung 

Landesentwicklungsprogramm (LEP) 

Die Ziele der Raumordnung und Landesplanung sind übergeordnet im Landesentwicklungsprogramm 
Bayern (LEP) festgelegt. Das LEP ist am 01. September 2013 in Kraft getreten. 

 

Abbildung 2: Ausschnitt aus der Strukturkarte zum LEP 2013
1
 

(Kartengrundlage: Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2012) 

 

Gemäß LEP liegt Wassertrüdingen im Allgemeinen ländlichen Raum. Daraus ergeben sich folgende 
einschlägige Erfordernisse der Raumordnung, die bei der Aufstellung des vorliegenden Bebauungs-
plans berücksichtigt werden: 

 

LEP 3.1 Flächensparen 

(G)  Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung 
unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner 
Folgen ausgerichtet werden. 

(G) Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichti-
gung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 

 

LEP 3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung 

(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung 
möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der In-
nenentwicklung nicht zur Verfügung stehen. 

                                                
1 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft , Infrastruktur, Verkehr und Technologie: Landesentwicklungspro-
gramm Bayern, Anhang 2, Strukturkarte, Stand: 1. September 2013 
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Regionalplan 

Die Stadt Wassertrüdingen gehört dem Regionalen Planungsverband Westmittelfranken (8) an und ist 
im Regionalplan Westmittelfranken (8) vom 01.08.2008 als Unterzentrum zur Versorgung der Bevölke-
rung ihrer Nahbereiche mit Gütern und Dienstleistungen des qualifizierten Grundbedarfs festgelegt. 
Das nächstgelegene Mittelzentrum ist Gunzenhausen, das nächstgelegene Oberzentrum Ansbach. 

 

4.2 Bauleitplanung 

Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Stadt Wassertrüdingen (in der Fas-
sung der 4. Änderung vom Februar 2014) stellt das Plangebiet als öffentliche Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Friedhof dar.  

 

Abbildung 3: Wirksamer Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan der Stadt Wassertrüdingen (Ausschnitt) von 
2014 

 

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB kann ein Bebauungsplan der Innenentwicklung, der von den Dar-
stellungen des Flächennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der 
Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt wird. Der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichti-
gung anzupassen. 

Diese Möglichkeit soll im vorliegenden Fall genutzt werden, weil eine geordnete städtebauliche Ent-
wicklung des Plangebiets gewährleistet werden kann. 
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Bestehender Bebauungsplan Nr. 19A 

 

Abbildung 4: Bebauungsplan Nr. 19A vom 07.04.1986 

 

Für das Plangebiet existiert der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 19A „Nördlich des Friedhofes“, der 
am 07.04.1986 in Kraft getreten ist und die Flächen des Plangebietes als Friedhofserweiterung bzw. 
Vorbehaltsfläche für die Friedhofserweiterung und die nordwestlichen Flächen als Allgemeines Wohn-
gebiet festsetzt. Die Zahl zulässiger Vollgeschosse ist auf I begrenzt. Weitere Vorgaben zum Maß der 
baulichen Nutzung oder zur Bauweise etc. werden nicht gemacht. 

 

4.3 Fachplanungsrecht 

Naturschutz 

Im Geltungsbereich des Plangebietes befinden sich keine Natura 2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, 
Nationalparke, Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Biotope oder sonstige 
Teile von Natur und Landschaft, die im Sinne des BNatSchG besonderen Schutz genießen. 

Nördlich des Plangebiets befindet sich ein Streuobstbestand, der als Biotop Nummer 6929-1158-001 
kartiert und in der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 2 wie folgt beschrieben ist: 

- Erhebungsdatum: 13.09.2007 

                                                
2 Dr. Gudrun Mühlhofer/ifanos-Landschaftsökologie: Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) zu den Be-
bauungsplänen Wohngebiet „Nördlich des Friedhofes“ und Gewerbegebiet „Am Schafhof“ Gemeinde 
Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach, 07.08.2017 
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- Streuobstbestände zwischen Ortschaft und intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen, 
auf leicht nach Westen und Süden geneigten Flächen sowie z.T. an kleinen Böschungen. 

- Teilfläche 1 aus nummerierten alten Apfel-Hochstämmen, die z.T. abgängig sind bzw. zahlrei-
che Baumhöhlen oder abgebrochene Äste aufweisen.  

- Der Unterwuchs ist jeweils gemäht und mesophytisch 

 

Denkmalschutz / Bodendenkmäler 

Im Planbereich sind keine Bau- oder Kulturdenkmäler bekannt. Es liegen auch keine Kenntnisse über 
Bodendenkmäler im Plangebiet vor. 

Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler (unter anderem auffällige Bodenverfärbungen, Holzreste, 
Mauern, Metallgegenstände, Steingeräte, Scherben und Knochen) unterliegen der Meldepflicht ge-
mäß Art. 8 Abs. 1-2 des Denkmalschutzgesetzes (DschG). 

 

Grundwasserschutz / Hochwasserschutz / wasserrechtliche Bindungen 

Das Plangebiet berührt keine Wasserschutzgebiete oder Überschwemmungsgebiete. Es bestehen 
keine wasserrechtlichen Bindungen nach dem Wasserhaushaltsgesetzt (WHG). Oberirdische Gewäs-
ser sind nicht betroffen. 
 

Artenschutz 

Nach der vorliegenden speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) vom August 2017 sind durch 
das geplante Vorhaben Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG weder für Arten 
des Anhangs IV der FFH-Richtlinie noch für Vogelarten gemäß Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie erfüllt. 
Eine ausnahmsweise Zulassung des Vorhabens nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht erforderlich.  

Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen der nach den einschlägigen 
Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern. Die spezielle arten-
schutzrechtliche Prüfung (saP) kommt zu dem Schluss, dass keine Vermeidungsmaßnahmen für 
Vögel und Fledermäuse notwendig sind.  

Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) haben 
das Ziel, die betroffenen Lebensräume und Arten in einen Zustand zu versetzten, der es den Popula-
tionen ermöglicht, einen geplanten Eingriff schadlos zu verkraften. Auch hier kommt die spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung (saP) zu dem Schluss, dass keine CEF-Maßnahmen notwendig sind. 
 

An zukünftige Bauherren ergehen folgende Hinweise aus der speziellen artenschutzrechtlichen Prü-
fung (saP): 

- Nachtbaustellen sollten vermieden werden 
- Naturnahe Gestaltung der verbleibenden Freiflächen und Dachbegrünung als Ersatz für den 

Entfall von Nahrungsflächen 
- Vorsorglich sollten eventuell geplante große Glasfronten mit Warnfolien für Vögel gekenn-

zeichnet werden 
- Bei Erschließung und Bebauung ist darauf zu achten, dass keine Strukturen mit Fallenwirkung 

für Kleintiere (z.B. Eidechsen, Spitzmäuse, Igel) entstehen, z.B. durch offene Fallrohre oder 
Lichtschächte, Gullis unmittelbar an Bordsteinen, tiefe Abflussrinnen o.ä. Bordsteine sind ab-
schnittsweise abzuschrägen, Sockel von Gartenzäunen unterbrochen auszuführen, so dass 
sie für Kleintiere keine Barrieren bilden. 

Auf den Ergebnisbericht zur saP (siehe Anlage 1) wird verwiesen. 
 
 
  



Stadt Wassertrüdingen              Begründung 

Änderung Bebauungsplan Nr. 19A „Nördlich des Friedhofes“                              Entwurf vom 25.09.2017 

 

Seite 15 von 29 

5 ANALYSE DES BESTANDS 

5.1 Topographie 

Das Plangebiet steigt von Südwesten (ca. 432 m ü.NN) nach Nordosten (ca. 441 m ü.NN) leicht und 
relativ gleichmäßig in Richtung Weinberg an. Auf 170m Länge beträgt das maximale Gefälle rund 5 %. 

 

 

Abbildung 5: Luftbild mit Grenze des Geltungsbereiches © BayernAtlas, Bayerische Vermessungsverwaltung 
2017 
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Plangebiet von Norden in Richtung Süden                              Plangebiet von Süden in Richtung Norden 

 

Stellplätze am Baudenhardtweg               Stellplätze am Schützenweg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weg in West-Ost-Richtung                                                       Weg in Ost-West-Richtung 
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Fl. Nr. 2319: Anschluss vom Schützenweg                            Fl. Nr. 2314/2: Anschluss vom Baudenhardtweg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudetenstraße in Richtung Westen                                           Sudentenstraße in Richtung Osten 

 

 

5.2 Bestehende Nutzung und umgebende Bebauung 

Die Flächen im Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung sind bislang unbebaut. Südlich grenzen 
der Friedhof und nördlich Streuobstbestände bzw. landwirtschaftliche Nutzflächen an. Südwestlich 
liegt das von Zeilenbauten dominierte Wohngebiet „Am Weiher“.  

Stärker als von dieser – durch den Baudenhardtweg und großzügigen Grünflächen getrennten Sied-
lung – wird das Plangebiet durch die Bebauung mit freistehenden Einzelhäusern nordwestlich des 
Baudenhardtweges und entlang des Schützenweges bzw. der Markgrafenstraße geprägt. Hierbei 
handelt es sich überwiegend um freistehende Einfamilienhäuser mit steilem Satteldach und maximal 
zwei Vollgeschossen.  

Die Gebäude sind ausnahmslos giebelständig zu den Erschließungsstraßen und parallel zu den Hö-
henschichtlinien ausgerichtet und haben eine rote, braune oder anthrazitfarbige Dacheindeckung. Sie 
dienen überwiegend dem Wohnen. 

 

5.3 Verkehr 

Kfz-Verkehr 

Das Plangebiet ist über den Baudenhardtweg und über den Schützenweg an das örtliche Straßennetz 
angebunden. Beide sind als Ortsstraßen nach dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz (Ba-
yStrWG) klassifiziert.  
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Der Baudenhardtweg erschließt ausgehend von der Lentersheimer Straße als Hauptverkehrsstraße 
die nördlichen Streusiedlungen sowie das geplante Gartenschaugebiet „Natur in Wassertrüdingen 
2019“.  

Dessen Querschnitt beträgt ca. 7,5 m (6,0 m Fahrbahn auf Höhe des Plangebietes und 1,5 m einseiti-
ger Gehweg). Der Schützenweg erschließt ausgehend von der Lentersheimer Straße die 
Wohnbebauung östlich des Plangebietes und endet auf Höhe der bislang nicht ausgebauten Sudeten-
straße. Dessen Querschnitt beträgt auf Höhe des Plangebiets ca. 6,0 m. Ein Fußweg ist nicht 
vorhanden. 

Sowohl vom Baudenhardtweg als auch vom Schützenweg sind bereits Zufahrten (Fl. Nr. 2314/2, Fl. 
Nr. 2319) in das Plangebiet gebaut. Sie befinden sich ca. 45 m nördlich des Friedhofes, auf Höhe der 
Anwesen Baudenhardtweg Nr. 2 und Schützenweg Nr. 9. 

An der südlichen Grenze des Plangebietes verläuft entlang der Friedhofsmauer eine unbefestigte 
Wegeverbindung vom Baudenhardtweg zum Schützenweg. 

 

ÖPNV 

Bushaltestellen befinden sich in der Lentersheimer Straße südlich des Plangebietes. In ca. 300 m be-
findet sich die Haltestelle Volksschule, die von den Regionalbuslinien 825 und 827 (Dinkelsbühl - 
Wassertrüdingen) und der Regionalbuslinie 826 (Schulverband Wassertrüdingen) bedient wird. In ca. 
450 m befindet sich die Haltestelle Lentersheimer Straße, die von der Buslinie 827 (Dinkelsbühl - 
Wassertrüdingen) bedient wird. 

Der nächstgelegene Bahnhof liegt im rund 19km entfernten Gunzenhausen und ist mit dem Bus in 
weniger als einer halben Stunde zu erreichen. Dort besteht über Regionalbahnen Anschluss nach 
Nürnberg Hbf. (Fahrtzeit ca. 60 min.) und Ingolstadt Hbf. (Fahrtzeit ca. 70 min). 

 

Fußgängerverkehr 

Der Baudenhardtweg verfügt über einen einseitigen Fußweg. Ein gemeinsamer Fuß- und Radweg 
führt auf Höhe der Fl. Nr. 2319 (geplante Zufahrt in das neue Wohngebiet) vom Schützenweg zur 
Markgrafenstraße. 

Über den Baudenhardtweg verlaufen die örtlichen Wanderwege 712 – Hesselberg, 22450 Erlebnis 
Hesselberg – Schloss Dennenlohe und 22451 Erlebnis Hesselberg – Sagenweg Wassertrüdingen.  

Über die südlich des Plangebietes gelegene Lentersheimer Straße verlaufen der Europäische Fern-
wanderweg E8, die Fernwanderwege Theodor-Bauer-Weg (Fürth Kaiserstraße – Spielberg) und Dr. 
Fritz-Linnert-Weg sowie der örtliche Wanderweg 712 (Rundweg nach Hesselberg Altentrüdingen). 

 

Fahrradverkehr 

Über den Baudenhardtweg verläuft der Radweg 15309 des Landkreises Ansbach und über die südlich 
des Plangebietes verlaufende Lentersheimer Straße der Radwanderweg 505 des Fremdenverkehrs-
verbandes Hesselberg. 

Radverkehrsanlagen, die ausschließlich für die Benutzung mit dem Fahrrad vorgesehen sind, existie-
ren im Plangebiet bzw. in deren näherer Umgebung nicht. 

 

Parken (Ruhender Verkehr) 

Öffentliche Parkplätze befinden sich im Plangebiet im Baudenhardtweg (ca. 8 Stellplätze) und im 
Schützenweg (ca. 13 Stellplätze).  

 

5.4 Ver- und Entsorgung 

Die Ver- und Entsorgung des Plangebiets ist ausgehend von den vorhandenen Netzen grundsätzlich 
gewährleistet. 
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Strom und Erdgas 

Angaben hierzu werden in Abstimmung mit den Trägern öffentlicher Belange im weiteren Verlauf des 
Verfahrens ergänzt. 

 

Telekommunikation 

Angaben hierzu werden in Abstimmung mit den Trägern öffentlicher Belange im weiteren Verlauf des 
Verfahrens ergänzt. 

 

Wasser und Abwasser 

Nach Angaben der Stadtverwaltung Wassertrüdingen sind die bestehenden Abwasserkanäle stark 
ausgelastet. Um Regenwasser zu sammeln und Abflussspitzen zu mindern, sollte auf jedem Bau-
grundstück im Plangebiet eine Zisterne mit Drosselungssystem eingeplant werden.  

 

Abfallentsorgung 

Müllfahrzeuge befahren den Baudenhardtweg bzw. den Schützenweg. 

 

5.5 Natürliche Grundlagen / Bestandsaufnahme und Bewertung des vorhandenen 
Zustands von Natur und Landschaft 

Arten und Lebensräume 

Mit Ausnahme der randlich gelegenen Verkehrsflächen wird das Plangebiet derzeit intensiv als Grün-
land/Grünfläche genutzt (siehe Anlage 2). Deren Bedeutung als Lebensraum wird gemäß dem 
Bayerischen Leitfaden zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung3 als überwiegend gering eingestuft 
(Kategorie I, oberer Wert).  

Waldflächen sind von der Planung nicht betroffen. 

Der nördlich des Plangebietes vorhandene und als Biotop Nr. 6929-1158-001 kartierte Streuobstbe-
stand liegt außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes.  

Die vorliegende spezielle artenschutzrechtliche Prüfung vom August 2017 kommt zu dem Ergebnis, 
dass im Vorhabenbereich mit Umfeld keine europarechtlich streng geschützten Pflanzenarten vor-
kommen.  

Für die zu prüfenden Tierarten wird festgestellt, dass geschützte Fledermausarten die Vorhabenflä-
chen zur Nahrungssuche nutzen. Fortpflanzungs- und Ruhestätten dieser Tiere sind durch das 
Vorhaben aber nicht betroffen.  

Das Vorkommen anderer geschützter Säugetiere kann im Ergebnis der saP ebenso ausgeschlossen 
werden wie das Vorkommen europarechtlich geschützter Reptilien, Amphibien, Libellen, Käfer, Falter, 
Schnecken und Muscheln. 

Als Fortpflanzungs- und Ruhestätte für geschützte bodenbrütende Vogelarten wird das Plangebiet 
ebenfalls ausgeschlossen.  

Für die in den angrenzenden Streuobstbeständen und Hecken angesiedelten Vogelarten dienen die 
Freiflächen im Plangebiet ebenfalls als Nahrungshabitat. Fortpflanzungs- und Ruhestätten dieser Ar-
ten sind durch das Vorhaben aber ebenfalls nicht betroffen. 

 
 
 
 
                                                
3 Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen: „Eingriffsregelung in der Bauleitpla-
nung. Bauen im Einklang mit der Natur und Landschaft. Ein Leitfaden (ergänzte Fassung)“, 2003 
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Boden 

Der unter dem intensiv genutzten Grünland vorhandene Boden wird als anthropogen überprägt einge-
stuft, ohne kulturhistorische Bedeutung oder Eignung von besonderen Biotopen.  

Die versiegelten oder teilversiegelten Flächen am Rande des Plangebietes haben eine noch geringere 
Bedeutung für den Naturhaushalt (Kategorie I, unterer Wert, gemäß Bayerischen Leitfaden zur Ein-
griffsregelung). (siehe Anlage 2) 

Für den Geltungsbereich der geplanten Bebauungsplanänderung liegen bislang keine eigenen Gut-
achten zum Baugrund vor. Altlasten oder Georisiken sind bisher nicht bekannt. 

 

Wasser 

Innerhalb des Plangebietes sind keine oberirdischen Fließ- und Stillgewässer vorhanden.  

Für das Plangebiet selbst liegen bislang keine Gutachten zur Grundwassersituation und zur Versicke-
rungsfähigkeit des Bodens vor. 

 

Klima/Luft 

Das Plangebiet liegt am nördlichen Rand der Kernstadt Wassertrüdingen, gewissermaßen im Über-
gang vom Freilandklima zum Stadtklima des dichter bebauten Ortszentrums. Die offenen, unbebauten 
Flächen haben als Kaltluftproduktionsfläche in Siedlungsnähe Bedeutung für das Mikroklima. 

Konkrete Gutachten zur Analyse der klimaökologischen Funktionen für das Stadtgebiet von Wasser-
trüdingen oder Messungen zur Außenluftqualität im Planbereich sind nicht bekannt. 

 

Landschaftsbild / Landschaftserleben 

Die Nähe zum Friedhof und zur freien Landschaft zeichnet den Standort des geplanten Wohngebietes 
aus, ohne dass das Gebiet selber eine besondere Bedeutung für das Landschaftsbild und das Land-
schaftserleben hat.  

Prägend sind die leichte Hanglage, der Bestand an großen alten Bäumen innerhalb der Friedhofs-
mauer im Süden und die Streuobstbestände im Norden des Gebietes.  

Bis auf eine geschnittene Hecke, die die Stellplätze am Baudenhardtweg einrahmt und einem Baum 
nördlich davon, gibt es im Plangebiet keine größeren Gehölzstrukturen. 

 

5.6 Vorbelastungen (Altlasten, Lärm, etc.) 

Altlasten 

Die im Geltungsbereich gelegenen Flurstücke sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht im Altlasten-
kataster nach Art. 3 Bayerisches Bodenschutzgesetz (BayBodSchG) erfasst. 

Anhaltspunkte für schädliche Bodenveränderungen, Altlasten und Altablagerungen liegen nicht vor. 

 

Lärm 

Vorbelastungen des Gebietes durch Verkehrs-, Sport- oder Freizeitlärm sind nicht bekannt, so dass 
davon ausgegangen wird, dass im Plangebiet die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 
18005 – Teil 1 „Schallschutz im Städtebau“ für ein Allgemeines Wohngebiet von tags 55 db(A) und 
nachts 45 dB(A) eingehalten werden. 
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6 STÄDTEBAULICHES KONZEPT 

Um Nutzungs-, Bebauungs- und Erschließungsmöglichkeiten aufzuzeigen wurden für das Plangebiet 
insgesamt drei Varianten eines Städtebaulichen Konzeptes entwickelt, aus denen in Abstimmung mit 
dem Bauamt der Stadt Wassertrüdingen eine Vorzugsvariante gewählt wurde. Diese wurde nach Be-
ratungen im Stadtrat am 25.09.2017 geringfügig modifiziert und bildet die Grundlage für die 
vorliegende Bebauungsplanänderung (siehe Anlage 3). 

 

 

Abbildung 6: Städtebauliches Konzept - Vorzugsvariante vom 25.09.2017
4
 

 

                                                
4 Topos team, Hochbau-, Stadt- und Landschaftsplanung GmbH, Änderung Bebauungsplan Nr. 19A „Wohnen 
nördlich des Friedhofes“, Städtebauliches Konzept – Vorzugsvariante vom 25.09.2017 
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6.1 Nutzungskonzept 

Allgemeines Ziel der Planung ist die Errichtung neuer Wohngebäude in Nähe zum Stadtzentrum, um 
die anhaltende Nachfrage nach zentrumsnahen Wohnraum zu decken. Dazu sieht die Vorzugsvarian-
te mindestens 13 neue Wohneinheiten (WE) vor.  

Bei Bedarf lässt sich das Baugebiet in zwei Bauabschnitten erschließen, wobei im südlichen Abschnitt 
mindestens 8 WE und im nördlichen Abschnitt weitere 5 WE geschaffen werden können.  

Das Plangebiet soll – wie das östlich angrenzende Baugebiet zwischen Schützenweg und Ansbacher 
Straße – vornehmlich dem Wohnen dienen. Die der Versorgung dienenden Einrichtungen sollen zuge-
lassen werden, aber keinen starken Kfz-Verkehr in das Gebiet ziehen.  

 

6.2 Angestrebte Baustruktur 

Die Vorzugsvariante des Städtebaulichen Konzepts sieht eine Bebauung mit frei stehenden Einzel-
häusern in offener Bauweise vor. Die Gebäude sind trauf- oder giebelständig zu den 
Erschließungsstraßen ausgerichtet. Auf jedem Grundstück kann eine Doppelgarage errichtet werden. 

Die in den Konzepten dargestellte Grundfläche der Einfamilienhäuser beträgt ca. 110 m² und orientiert 
sich an den bestehenden Wohngebäuden entlang der Schützenstraße. Die vorgeschlagenen Grund-
stücksgrößen variieren zwischen 650 m² und teilweise großzügigen 1.200 m². Dies entspricht der 
Nachfrage und dem Wunsch der Kommune. 

Alle Wohngebäude sind so angeordnet, dass auf jedem Grundstück nach Westen, Südwesten 
und/oder Süden ausreichend besonnte Freiflächen verbleiben. 

 

6.3 Verkehrliche Erschließung 

Kfz-Verkehr 

Die Haupterschließung des Baugebietes erfolgt über eine neue Ost-West-Verbindung, ausgehend von 
den bestehenden Zufahrten, vom Baudenhardtweg und Schützenweg. Da die Sudetenstraße derzeit 
nicht ausgebaut werden soll, erfolgt die Erschließung der nördlichen Grundstücke über eine ca. 30 m 
lange Stichstichstraße von Süden, an deren Ende sich eine Wendeanlage für 3-achsige Müllfahrzeuge 
(Radius mindestens 6,00 m) befindet. Diese kann auch zum Aufenthalt und zum Spielen genutzt wer-
den. 

Für beide Straßen wird ein durchgehender Querschnitt von 7,50 m vorgeschlagen. Dieser ermöglicht 
den Begegnungsverkehr von zwei Pkw (Mindestbreite 4,75 m), die Anordnung von Stellplätzen längs 
der Fahrbahn (Breite des Parkstandes mindestens 2,00 m) und bei Bedarf die Führung eines durch-
gehenden Fußweges (Mindestbreite 1,50 m). 

Eine weitere Stichstraße erschließt zwei hinten liegende Grundstücke im südlichen Bereich des Bau-
gebietes. Für diese wird ein Querschnitt von 4,00 m für ausreichend erachtet. Da sich diese über eine 
Länge von maximal 20 m erstreckt, voraussichtlich nur zwei Grundstücke angebunden werden und auf 
dem Weg kein Schwerlastverkehr erwünscht und zu erwarten ist, wird auf eine Wendeanlage am En-
de der Stichstraße verzichtet. Für die Abfallentsorgung bedeutet dies, dass die anfallenden 
Abfallfraktionen am jeweiligen Abfuhrtag an der neuen Haupterschließungsstraße zur Abholung be-
reitgestellt werden müssen. 

Nur ein Grundstück soll direkt vom Baudenhardtweg erschlossen werden. Hier befindet sich die Ein-
fahrt südlich der bestehenden Stellplätze am Baudenhardtweg. 

Da nur geringer Verkehr zu erwarten ist, werden alle Straßen im Baugebiet als verkehrsberuhigter Be-
reich vorgeschlagen.  

 

Stellplätze, Garagen und Carports 

Der Stellplatzbedarf soll ausschließlich auf den privaten Grundstücken gedeckt werden. Hierzu ist je-
dem Einfamilienhausgrundstück eine Doppelgarage zugeordnet, mit mindestens 5,00 m Stauraum zur 
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öffentlichen Verkehrsfläche. Dadurch besteht die Möglichkeit, auf jedem Grundstück mindestens 4 
Fahrzeuge abzustellen. 

Zusätzlich werden im öffentlichen Straßenraum 8 öffentliche Besucherstellplätze vorgeschlagen. Die-
se sind mit einer Breite von 2,0 m und einer Straßenfrontlänge von 6,0 m längs der 
Haupterschließungsstraße und im Bereich des Wendehammers geplant.  

Die bestehenden öffentlichen Stellplätze sollen z.B. für Besucher des Friedhofes unverändert erhalten 
bleiben. Lediglich an der südwestlichen Grenze des Geltungsbereiches kann es erforderlich werden, 
einen bis maximal zwei Stellplätze zugunsten der privaten Grundstückszufahrt zu verlegen. 

 

Fußgänger und Radfahrer 

Alle Straßen im neuen Baugebiet sollen als verkehrsberuhigter Bereich gestaltet werden. Das bedeu-
tet, dass Fußgänger den gesamten Straßenraum nutzen dürfen. Um „kurze Wege“ nach Norden zu 
schaffen, wird ein kombinierter Rad- und Fußweg von der Wendeanlage zur Sudetenstraße vorge-
schlagen. 

Entlang der Friedhofsmauer soll eine Rad- und Fußwegeverbindung gesichert werden. 

 

6.4 Ver- und Entsorgung 

Die Ver- und Entsorgung der Baugrundstücke ist ausgehend von den vorhandenen Netzen grundsätz-
lich gewährleistet. Veränderungen an den bestehenden Hauptleitungen sind nicht geplant. 

Um bestehende Abwasserkanäle zu entlasten wird vorgeschlagen, dass auf allen Grundstücken un-
verschmutztes Niederschlagswasser in einer Zisterne gesammelt und gedrosselt an die Kanalisation 
abgegeben wird. 

 

6.5 Immissionsschutz 

Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen oder zur Vermeidung sonstiger Ge-
fahren im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht 
erforderlich. 

 

6.6 Grünordnung 

An der nördlichen Grenze des Baugebietes, im Übergang zur freien Landschaft, wird ein ca. 5,0 m 
breiter öffentlicher Grünstreifen vorgeschlagen. Dieser dient als Puffer zum kartierten Biotop und als 
Grünzäsur zu den angrenzenden Flächen. 

Um im neuen Baugebiet eine möglichst hohe Aufenthaltsqualität zu erreichen und den Straßenraum 
zu gliedern, wird die Anpflanzung mehrerer Straßenbäume vorgeschlagen. 

Ein möglichst hoher Anteil vielfältig nutzbarer Freiflächen steigert den Aufenthalts- und Wohnwert in-
nerhalb des Baugebietes. Die vorgeschlagenen Grundstücksgrößen erlauben es, großzügige private 
Freibereiche zu schaffen. 
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7 ERFORDERLICHE FESTSETZUNGEN UND HINWEISE 

7.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Bauflächen werden als Allgemeines Wohngebiet (WA) im Sinne des § 4 der Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) festgesetzt und sollen in erster Linie zur Errichtung von Wohngebäuden dienen.  

Die Festsetzung entspricht der vorgeschriebenen Art der baulichen Nutzung für die nordwestlich an-
grenzenden Fl. Nr. 2314 und 2314/1, Gemarkung Wassertrüdingen. 

Darüber hinaus werden Einrichtungen zugelassen, die der Versorgung des Gebietes dienen, nicht stö-
rende Handwerksbetriebe sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und/oder 
sportliche Zwecke. 

Nicht zugelassen werden Ausnahmen nach § 3 Abs. 3 BauNVO. Dazu gehören Betriebe des Beher-
bergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, 
Gartenbaubetriebe und Tankstellen. Derartige Einrichtungen sind in der Regel mit einem höheren Flä-
chenverbrauch, größeren Besucherzahlen, Emissionen etc. verbunden, durch die die vorhandenen 
Strukturen nicht gestört werden sollen, und für die es an anderer Stelle im Stadtgebiet besser geeig-
nete Standorte gibt. 

 

7.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das festgesetzte Maß der baulichen Nutzung mit einer Grundflächenzahl GRZ von 0,4 und einer Ge-
schossflächenzahl GFZ von 0,6 liegt innerhalb der in der BauNVO genannten Obergrenzen für 
Wohngebiete.  

Die zulässige Grundfläche darf entsprechend der Bestimmungen des § 19 Abs. 4 BauNVO durch die 
Grundfläche von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO oder bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche um bis zu 50 vom Hundert über-
schritten werden. Dies ermöglicht es auf allen Grundstücken ein Einfamilienhaus mit Doppelgarage, 
Zufahrten und Nebenanlagen zu errichten. 

Angepasst an die Bebauung in der näheren Umgebung begrenzt der Bebauungsplan die maximal zu-
lässige Zahl der Vollgeschosse auf II und die maximale Traufhöhe (TH) auf 6,0 m. Dies geschieht mit 
Rücksicht auf das Ortsbild.  

Als Traufhöhe gilt dabei das Maß zwischen der Oberkante des Fertigfußbodens im Erdgeschoss (OKF 
EG) und dem Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut, gemessen in der Mitte des Gebäudes. 

Aufgrund des natürlichen Gefälle des Geländes, darf die Oberkante des Fertigfußbodens (OKF EG) 
maximal 1,5m über der Oberkante der nächstgelegenen Erschließungsstraße liegen, gemessen in der 
Mitte des Gebäudes. 

Durch die Höhenfestsetzungen sollen vergleichbare Traufhöhen und ein möglichst harmonisches 
Siedlungsbild geschaffen werden.  

Garagen und Nebengebäude sollen sich den Hauptgebäuden unterordnen. Deren Wandhöhe wird 
deshalb auf 3 m begrenzt. 

 

7.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche, Stellung baulicher Anlagen 

Neubauten sollen - der Eigenart der näheren Umgebung (Schützenweg) entsprechend - in offener 
Bauweise im Sinne des § 22 BauNVO errichtet werden, d.h. mit seitlichem Grenzabstand und bis zu 
einer Gebäudelänge von maximal 50 m. 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen bestimmt, die gemäß § 23 Abs. 3  
BauNVO von Gebäuden und Gebäudeteilen nicht überschritten werden darf. Ausnahmen von dieser 
Festsetzung sind nicht vorgesehen. 

Die Baugrenzen wurden so gewählt, dass bei der Gestaltung der Grundrisse und Anordnung der Ge-
bäude möglichst großer Spielraum besteht.  
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Die Baugrenzen verlaufen in einem Abstand von mindestens 3 m zu den Grundstücksgrenzen, so 
dass die nach BayBO erforderlichen Abstandsflächen eingehalten werden können.  

An der Ost-bzw. Westseite des nördlichen Planbereichs wurde der Abstand der Baugrenze zur 
Grundstücksgrenze auf mindestens 5,0 m erhöht, um einen größeren Abstand zur bestehenden 
Wohnbebauung zu erhalten. 

Nördlich der Haupterschließung beträgt der Abstand der Baugrenze zur Grundstücksgrenze mindes-
tens 6,0 m, um möglichst große Freibereiche mit Südausrichtung zu gewährleisten. 

Auf die Festsetzung von Baulinien, auf die gemäß § 23 Abs. 2 BauNVO gebaut werden müsste, wird 
im Hinblick auf die Gestaltungsfreiheit verzichtet. 

 

7.4 Flächen für Nebenanlagen 

Zum Schutz des Ortsbildes und der städtebaulichen Ordnung sind Nebengebäude ohne Feuerstätten 
und Nebenanlagen im Sinn des § 14 BauNVO außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche nur bis 
zu einer Gesamtnutzfläche von maximal 25m² zulässig. 

 

7.5 Flächen für Stellplätze, Garagen und Carports 

Zwischen Garageneinfahrten und der festgesetzten Straßenbegrenzungslinie ist ein Stauraum von 
mindestens 5,0 m frei zu halten. Die Festsetzung hat das Ziel, Behinderungen des Verkehrs auf den 
öffentlichen Verkehrsflächen zu vermeiden. Für Carports und Garagen ohne Tore (offene Garagen) 
gilt diese Vorschrift generell nicht.  

Ein 5,0 m tiefer Stauraum bietet gegenüber der in der Bayerischen Garagen- und Stellplatzverordnung 
(GaStellV) vorgeschriebenen Zu- und Abfahrtslänge von 3,0 m den Vorteil, dass die Fläche vor der 
Garage auch als Stellplatz zwischen genutzt werden kann.  

Die Gesamtnutzfläche von Grenzgaragen darf 65 m² nicht überschreiten. 

 

7.6 Verkehrsflächen 

Alle Verkehrsflächen im Baugebiet werden zur Steigerung der Wohn- und Aufenthaltsqualität als Ver-
kehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, hier: verkehrsberuhigter Bereich, festgesetzt. Auf eine 
verbindliche Aufteilung der Flächen in Bereiche für den Kfz-Verkehr und Bereiche für Fußgän-
ger/Radfahrer wird verzichtet. Das städtebauliche Konzept enthält Vorschläge für die Anordnung von 
Flächen zum Parken und zur Begrünung.  

Der Querschnitt der neuen Erschließungsstraße sowie der nördlichen Stichstraße beträgt 7,5 m und 
ermöglicht die Aufteilung in 5,5 m Fahrbahn und 2,0 m Rad-/Fußweg bzw. Parkflächen längs der 
Fahrbahn. Die Wendeanlage mit einem Radius von 6,0 m ermöglicht das Befahren mit einem 3-
achsigen Müllfahrzeug und kann zum Aufenthalt und Spielen genutzt werden.  

Ausgehend von der Wendeanlage im nördlichen Planbereich wird ein kombinierter Rad- und Fußweg 
mit einem Querschnitt von 2,5 m zur Sudetenstraße festgesetzt. Dieser ermöglicht „kurze Wege“ nach 
Norden und in die freie Landschaft. 

Die Stichstraße im südlichen Bereich dient der Erschließung der südlichen Grundstücke und hat einen 
Querschnitt von 4,0 m. Auf eine Wendeanlage wird aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und des Bo-
denschutzes verzichtet. 

Die bestehende Wegeverbindung entlang der Friedhofsmauer soll für Fußgänger und Radfahrer erhal-
ten bleiben und wird mit einem Querschnitt von 2,5 m festgesetzt. 

Entlang des Baudenhardtweges und des Schützenweges werden die bestehenden Stellplätze als 
Verkehrsflächen mit der Zweckbestimmung Stellplätze festgesetzt um diese z.B. für Besucher des 
Friedhofes dauerhaft zu erhalten.  
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Südlich der Stellplätze am Baudenhardtweg wird ein Einfahrtbereich festgesetzt, da hier die Erschlie-
ßung vom Baudenhardtweg erfolgen soll und nicht von der bestehenden Wegeverbindung entlang der 
Friedhofsmauer. 

 

7.7 Grünflächen 

Im Norden des Baugebiets wird ein mindestens 5,0m breiter öffentlicher Grünstreifen festgesetzt. Die-
ser Grünstreifen dient zum einen als Pufferfläche zwischen Siedlung und freier Landschaft und zum 
anderen zum Schutz und Erhalt des als Biotop kartierten Obstbaumbestandes.  

In der neuen Erschließungsstraße wird die Pflanzung von mindestens 8 Bäumen mit einer Standort-
bindung festgesetzt. Im städtebaulichen Entwurf ist dazu eine Gliederung der Straße mit Stellplätzen 
und Bäumen dargestellt. Im Zuge der Straßenplanung kann der Standort der Bäume geringfügig (ca. 
1-2 m) gegenüber der Darstellung im Plan abweichen. Mit diesem Pflanzgebot soll eine möglichst ho-
he Aufenthaltsqualität und eine Strukturierung des öffentlichen Straßenraumes erreicht werden. 

Darüber hinaus sind zwei weitere Bäume ohne Standortbindung in der Verkehrsfläche mit der Zweck-
bestimmung Stellplätze am Schützenweg festgesetzt. Diese dienen der Begrünung und Gliederung 
der großen Anzahl von Stellplätzen. 

Die nicht bebauten Grundstücksbereiche sind außerhalb der erforderlichen Zugänge, Zufahrten und 
Stellflächen gärtnerisch zu gestalten und zu unterhalten, um kleinflächige unversiegelte Flächen zu 
erhalten und den Eingriff in Natur und Landschaft zu mindern.  

Stützmauern zur Geländeanpassung sind bis maximal 0,75 m zulässig, um das Orts- und Land-
schaftsbild nicht zu beeinträchtigen. 

Darüber hinaus wird für jedes Baugrundstück ein Mindestpflanzgebot festgesetzt. Dieses schreibt 
heimische, standortgerechte Bäume und Sträucher vor, um Lebensraum für die heimische Fauna zu 
entwickeln und das Ortsbild zu verbessern. 

Arten und Mindestqualitäten für alle Pflanzungen werden vorgeschlagen. 

Um die Einhaltung der Festsetzungen überprüfen zu können, zur Erhaltung der Wohnqualität und zur 
Durchgrünung des Baugebietes, ist im Rahmen des baurechtlichen Verfahrens (Bauantrag, Genehmi-
gungsfreistellungsverfahren), den erforderlichen Unterlagen ein Freiflächengestaltungsplan gemäß 
Planvorlagenverordnung beizulegen.  

 

7.8 Regenwasserbehandlung 

Um bestehende Abwasserkanäle zu entlasten und Abflussspitzen zu mindern, ist auf jedem Bau-
grundstück das unverschmutzte Niederschlagswasser in einer Zisterne mit integriertem 
Drosselungssystem zu sammeln.  

 

7.9 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

Auf Grundlage von Art. 81 BayBO trifft der Bebauungsplan gestalterische Festsetzungen, die sich auf 
Wunsch des Stadtrates auf einzelne Vorschriften zur Dachdeckung, zur Fassadengestaltung und zur 
Gestaltung von Einfriedungen beschränken. 

Auf restriktivere Vorgaben, z.B. auf Vorschriften zur Dachform und Dachneigung, wurde bewusst ver-
zichtet, um Bauherren und Architekten größtmöglichen Gestaltungsspielraum zu bieten. Lediglich 
Flachdächer werden als unerwünscht und für den Standort untypisch ausgeschlossen. 

 

Dachdeckung 

Neben der regionaltypischen, meist ziegelroten Biberschwanzeindeckung werden rote, graue oder 
schwarze, Dachziegel oder Dachsteine zugelassen. Begrenzt wird die Farbauswahl auf die im Stadt-
gebiet vorkommenden Dachfarben. Weitere von den Herstellern angebotene Farben, z.B. blaue, gelbe 
oder grüne Dächer sind ausdrücklich unerwünscht. 
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Fassadengestaltung 

Mit Rücksicht auf das Ortsbild und entsprechend der umgebenden Bebauung sind alle Gebäude mit 
einem Außenputz zu versehen. Ausgenommen von dieser Regelung sind Holzhäuser. Stark struktu-
rierte, stark gemusterte Putzarten sind untypisch für den Ort und deshalb unzulässig. 

Bei der Farbgestaltung der Fassaden sind ausschließlich gedeckte, möglichst erdige Farbtöne zu ver-
wenden um Störungen im Siedlungsbild durch unpassende, grelle Anstriche zu vermeiden. 

Zur Gliederung der Baukörper sind ausschließlich Holz, helles Sichtmauerwerk und Sichtbeton zuläs-
sig. Auch dies entspricht den im Stadtbild vorkommenden Formen. 

 

Einfriedungen 

Die Höhen der Einzäunungen im Baugebiet werden auf max. 1,20 m Höhe beschränkt. Sockel über 
der Geländeoberkante sind nicht zulässig. Die Einfriedungen dürfen nur als senkrechte Holzlatten- 
bzw. Stabgitterzäune errichtet werden und müssen einen Abstand von mindestens 15 cm zum Boden 
aufweisen. Dies fördert eine optische Durchlässigkeit und vermeidet massive Einzäunungen und Ein-
friedungen. Weiterhin ist die Ausbildung als Hecke mit Laubgehölzen zu bevorzugen, da sie zusätzlich 
eine Durchgrünung und Lebensraum für Kleinlebewesen, die in Siedlungsnähe leben, schafft. Weiter-
hin wird die Durchlässigkeit für diese Tiere nicht durch bodentiefe Zäune verhindert.  

 

7.10 Hinweise 

Bodendenkmäler / Bodenfunde 

Das Auffinden von Bodendenkmälern ist nach den Bestimmungen des Art. 8 Abs. 1 des Denkmal-
schutzgesetztes anzeigepflichtig. 
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8 BELANGE DES UMWELTSCHUTZES 

8.1 Umweltbericht 

Die vorliegende Änderung des Bebauungsplans Nr. 19A wird als Bebauungsplan der Innenentwick-
lung gemäß § 13a BauGB aufgestellt und erfüllt die hierfür erforderlichen Voraussetzungen. 

Auf der gesetzlichen Grundlage von § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB wird 
deshalb von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und einem Umweltbericht nach § 2a BauGB  
abgesehen. 

Ziele und Zwecke der Planung sind, wie in § 2a Nr. 1 BauGB gefordert, in der vorliegenden Begrü-
nung ausführlich beschrieben. 

 

8.2 Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 

Grundsätzlich sind im Geltungsbereich eines Bebauungsplans die Vermeidung und der Ausgleich der 
zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft in der bauleitplanerischen Abwägung zu berücksich-
tigen (§ 1a Abs. 3 Satz 1 BauGB). 

Die Bewertung des Eingriffes für das Plangebiet und der daraus resultierende Kompensationsbedarf 
wurde anhand des Bayerischen Leitfadens zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung5 durchgeführt. 
(siehe Anlage 2) 

Weil gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB die Eingriffe in Natur und Landschaft als bereits erfolgt oder 
zulässig gelten, wird auf die Festsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen verzichtet. 

 

 

 

 
  

                                                
5 Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen: „Eingriffsregelung in der Bauleitpla-
nung. Bauen im Einklang mit der Natur und Landschaft. Ein Leitfaden (ergänzte Fassung)“, 2003 
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9 BETEILIGUNGEN 

9.1 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und ausgewählter Fachbehörden 

Im beschleunigten Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans der Innenentwicklung gelten die 
Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 BauGB. Diese besagen, dass von 
einer frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen 
werden kann. 

 

9.2 Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden zum Entwurf 

Um der betroffenen Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb angemessener Frist zu 
geben, wird die Beteiligung nach § 3 Abs. 2 durchgeführt und die Unterlagen auf die Dauer eines Mo-
nats ausgelegt. 

Um den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellung-
nahme innerhalb angemessener Frist zu geben, wird die Beteiligung nach § 4 Abs. 2 durchgeführt. 

In seiner Sitzung am 25.09.2017 hat der Stadtrat Wassertrüdingen beschlossen, die erforderlichen Be-
teiligungen der Nachbargemeinden, der Öffentlichkeit, der Behörden und berührten Träger öffentlicher 
Belange auf Grundlage der vorliegenden Unterlagen durchzuführen. 

 

 

Wassertrüdingen, den 00.00.0000 
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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Wassertrüdingen , Landkreis Ansbach, plant ein allgemeines Wohngebiet mit 

ca. 13 Bauplätzen und ein Gewerbegebiet. Als Unterlage für den Bebauungsplan ist jeweils 

eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) erforderlich. Das Büro ifanos Land-

schaftsökologie, Dr. Gudrun Mühlhofer wurde beauftragt diese Prüfungen zu erstellen. 

 

Abbildung 1: Umgriff des Planbereichs mit Biotopen (Flachland-Biotopkartierung Landkreis 
Ansbach 2007. Quelle: Landesamt für Umwelt; FIS-Natur online, Ortskarte) 

 

1) Bebauungsplan „Nördlich des Friedhofs“. Das Gebiet liegt zwischen dem Bau-

denhardtweg, dem Schützenweg und der zukünftigen Sudetenstraße (beiliegende Flurkarte 

und Bebauungsplanskizze). Die Fläche mit einer Größe von ca. 1,4 ha wird als intensive 

Wiese genutzt. Geplant ist ein allgemeines Wohngebiet mit ca. 13 Bauplätzen. Die Erschlie-

ßung erfolgt von Süden, der Streuobstbestand im Norden bleibt erhalten. 
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Abbildung 2: Baugebiet „Nördlich des Friedhofs“; Plan und Luftbild (Quelle: FIS-Natur online) 

 

Am nördlichen Rand befindet sich ein Streuobstbestand, der in der Biotopkartierung unter 

der Nummer 6929-1158-001 erfasst wurde (s. folgenden Textblock): 

Biotop = 6929-1158-001 Erhebungsdatum: 13.09.2007  

Streuobstbestände am nördlichen Ortsrand von Wassertrüdingen Biotopkartierung 

Streuobstbestände zwischen Ortschaft und intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen. 
Auf leicht nach Westen und Süden geneigten Flächen sowie z.T. an kleinen Böschungen.  

Teilfläche 1 aus numerierten alten Apfel-Hochstämmen, die z.T. abgängig sind bzw. 
zahlreiche Baumhöhlen oder abgebrochene Äste aufweisen. 

In der z.T. eingezäunten TF 2 stehen neben ebenfalls numerierten, eng stehenden Alt-Bäumen einige Fremdge-
hölze sowie Rest-Stumpen ehemaliger Obstbäume. 

Die TF 3 liegt zwischen einem Lärmschutzwall und der Straße und setzt sich aus kleinkronigen Apfelbäumen 
mittleren Alters zusammen. 

Der Unterwuchs ist jeweils gemäht und mesophytisch. 

Die Streuobstbestände im Plangebiet bleiben erhalten. 
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2) Bebauungsplan „Am Schafhof“. Das Gebiet liegt zwischen der Staatsstraße 2221, 

der Nordtangente und dem Baudenhardtweg. Geplant ist ein Gewerbegebiet. Die Fläche mit 

einer Größe von ca. 17,3 ha wird intensiv landwirtschaftlich genutzt (Ackerflächen) genutzt. 

 

Abbildung 3: Plangebiet Schafhof- Lageplan 

 

Abbildung 4: Plangebiet Schafhof – Luftbild (Quelle: FIS-Natur online) 
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Am östlichen Rand befindet sich ein Streuobstbestand, der in der Biotopkartierung unter der 

Nummer 6929-1159-001 erfasst wurde (s. folgenden Textblock): 

Biotop = 6929-1159 Biotopkartierung (Flachland) Erhebungsdatum: 13.09.2007 

Streuobstbestand an einer Straße nördlich von Wassertrüdingen 

Teilflächen-Nr. = 6929-1159-001 

Streuobstbestand an einer Straße und einem Graben im Kuppenbereich eines intensiv land-
wirtschaftlich genutzten Hanges. 

In engem Abstand stehende mittelgroße Apfel-Hochstämme. Der Unterwuchs wird gemäht 
und ist überwiegend mesophytisch, kleinflächig auch nitrophytisch aus Brennnesseln. 

 

In der vorliegenden saP werden:  

 die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 

BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäi-

schen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie) sowie der „Verantwortungs-

arten“ nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, die durch das Vorhaben erfüllt werden kön-

nen, ermittelt und dargestellt. (Hinweis zu den „Verantwortungsarten“: Diese 
Regelung wird erst mit Erlass einer neuen Bundesartenschutzverordnung durch das 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit mit Zustimmung 

des Bundesrates wirksam, da die Arten erst in einer Neufassung bestimmt werden 

müssen. Wann diese vorgelegt werden wird, ist derzeit nicht bekannt) 

 die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten 

gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft.  

1.2 Datengrundlagen 

Als Datengrundlagen wurden herangezogen: 

- Ortsbegehungen zur Erfassung der Strukturen und Arten im Planbereich 

- Auswertung vorhandener ASK-Daten 

- Auswertung der Biotopkartierung 

- Luftbild und Planunterlagen 

- Arteninformation sap-Arbeitshilfe des Bayerischen Landesamtes für Umwelt für die TK  

6629 (Stand 08/2017) 

1.3 Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen 

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgend Untersuchung stützen 

sich auf die mit Schreiben der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des 

Innern vom 12. Februar 2013 Az.: IIZ7-4022.2-001/05 eingeführten „Hinweise zur Aufstellung 
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naturschutzfachlicher Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung in der Stra-

ßenplanung (saP)“ mit Stand 02/2013. Diese „Hinweise“ berücksichtigen das Urteil vom 14. 

Juli 2011 BVerwG, 9 A 12/10), in dem das Bundesverwaltungsgericht feststellt, dass § 44 

Abs. 5 Satz 2 BNatSchG n.F. im Hinblick auf unvermeidbare Beeinträchtigungen nach § 44 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG EU-Recht entgegensteht. Die saP wird gemäß den Vorgaben der 

Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern (Stand: 01/2015) er-

stellt: www.innenministerium-bayern.de/bauen/strassenbau/veroeffentlichungen/16638/ 

Die Ermittlung vorhandener Fortpflanzungs- und Ruhestätten für Fledermäuse und Vögel 

sowie potenzieller Habitatstrukturen für weitere zu prüfende Arten erfolgte von März bis Juli 

im Jahr 20117. Die Ermittlung vorhandener Fortpflanzungs- und Ruhestätten für die Vogelar-

ten erfolgte durch 5 Begehungen zwischen März und Ende Mai (gem. Südbeck et al. 2005: 

Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands). Die Erfassung der Fleder-

mäuse erfolgte durch drei Begehungen; Bearbeitung Markus Bachmann. 

2 Wirkungen des Vorhabens 

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren ausgeführt, die in der Regel Beeinträchtigungen und 

Störungen der streng und europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten verursachen 

können. 

Die randlichen Streuobstbestände und sonstigen Gehölze sind von der Planung nicht betrof-

fen. Die intensiv genutzten Fettwiesen und Äcker stellen keine Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten für die geprüften Arten dar. Die Wirkungen des Vorhabens sind für die geprüften Ar-

ten ohne erhebliche Beeinträchtigungen. 

2.1 Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

 quantitative und qualitative Verluste von Vegetations- und Freiflächen 

 Beeinträchtigung von Tieren durch optische Störungen 

 Beeinträchtigung von Tieren durch Lärm- und Abgasemissionen 

 Beeinträchtigung von Tieren durch Erschütterungen 

 

2.2 Anlagenbedingte Wirkprozesse 

 Veränderung des Landschaftsbildes 

 Flächenversiegelung und Überbauung von Vegetationsflächen  

 Beeinflussung des Boden- und Wasserhaushaltes  

 Verlust von Nahrungsflächen geschützter Tiere 
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2.3 Betriebsbedingte Wirkprozesse 

 Beeinträchtigung von Tieren durch optische Störungen 

 

3 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinu-

ierlichen ökologischen Funktionalität 

3.1 Maßnahmen zur Vermeidung 

Folgende Vorkehrung zur Vermeidung wird durchgeführt, um Gefährdungen der nach den 

hier einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu 

mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrung: 

Vermeidungsmaßnahmen Vögel und Fledermäuse 

 Es sind keine Vermeidungsmaßnahmen notwendig. 

 

3.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionali-

tät (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i. S. v. § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG) 

Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-

Maßnahmen) haben das Ziel, die betroffenen Lebensräume und Arten in einen Zustand zu 

versetzen, der es den Populationen ermöglicht, einen geplanten Eingriff schadlos zu verkraf-

ten. Damit CEF-Maßnahmen eine durchgehende ökologische Funktionsfähigkeit leisten kön-

nen, muss mit ihrer Umsetzung rechtzeitig, d.h. vor Beginn der Baumaßnahmen begonnen 

werden. Ihre Wirksamkeit muss vor dem Eingriff gegeben sein.  

 Es sind keine CEF-Maßnahmen notwendig. 

 

3.3 Empfehlungen an den Vorhabensträger 

 Nachtbaustellen sollten vermieden werden. 

 Naturnahe Gestaltung der verbleibenden Freiflächen und Dachbegrünung als Ersatz 

für den Entfall von Nahrungsflächen. 

 Vorsorglich sollten eventuell geplante große Glasfronten mit Warnfolien für Vögel ge-

kennzeichnet werden.  
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 Bei Erschließung und Bebauung ist darauf zu achten, dass keine Strukturen mit Fal-

lenwirkung für Kleintiere (z.B. Eidechsen, Spitzmäuse, Igel) entstehen, z.B. durch of-

fene Fallrohre oder Lichtschächte, Gullis unmittelbar an Bordsteinen, tiefe Abflussrin-

nen o.ä. Bordsteine sind abschnittsweise abzuschrägen, Sockel von Gartenzäunen 

unterbrochen auszuführen, so dass sie für Kleintiere keine Barrieren bilden. 

4 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten 

4.1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

4.1.1 Pflanzenarten nach Anhang IV b) der FFH-Richtlinie 

Bezüglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1 Nr. 4 i. V. 

m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgendes Verbot:  

Schädigungsverbot (s. Nr. 2 der Formblätter): Beschädigen oder Zerstören von Standorten wild leben-

der Pflanzen oder damit im Zusammenhang stehendes vermeidbares Beschädigen oder Zerstören 

von Exemplaren wild lebender Pflanzen bzw. ihrer Entwicklungsformen.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion des von dem Eingriff 

oder Vorhaben betroffenen Standortes im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Pflanzenarten 

Im Vorhabenbereich mit Umfeld wurden keine Vorkommen von europarechtlich streng ge-

schützten Arten festgestellt, auch in der ASK sind keine Vorkommen gelistet. Es werden kei-

ne artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände erfüllt. 

4.1.2 Tierarten des Anhang IV a) der FFH-Richtlinie 

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1 Nrn. 1 bis 3 

i. V. m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:  

Schädigungsverbot von Lebensstätten (s. Nr. 2.1 der Formblätter): Beschädigung oder Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 

Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.  

 

Störungsverbot (s. Nr. 2.2 der Formblätter): Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflan-

zungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhal-

tungszustandes der lokalen Population führt. 

 

Tötungs- und Verletzungsverbot (s. Nr. 2.3 der Formblätter): Der Fang, die Verletzung oder Tötung 

von Tieren, die Beschädigung, Entnahme oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen. Umfasst ist auch 

die Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr, wenn sich durch das Vorhaben das Kollisionsrisiko für 

die jeweilige Arten unter Berücksichtigung der vorgesehenen Schadensvermeidungsmaßnahmen 

signifikant erhöht. 
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Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Tierarten des Anhang IV FFH-RL 

4.1.2.1 Säugetiere 

Von den zu prüfenden Arten kommen nur die Fledermäuse im Untersuchungsgebiet vor. 

Aktuelle Vorkommen weiterer Säugetiere wie z. B. der Haselmaus sind nicht gegeben. 

Fledermäuse 

In nachfolgender Tabelle 1 werden die Fledermausarten aufgeführt, die in der Artabfrage LfU 

für Grünland/ Agrarlebensräume und Hecken/ Gehölze in der TK 6629 aufgelistet sind.  

Es wurden in beiden Gebieten Fledermäuse gefunden: Zwergfledermaus und einmal Bart-

fledermaus. Eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten liegt 

nicht vor, da die Fledermäuse die Vorhabenflächen nur zur Nahrungssuche nutzen. Die 

randlichen Hecken und Bäume dienen den Tieren als Leitlinien im Jagdgebiet.  

Tabelle 1: Fledermausarten nach Anhang IV der FFH-RL gemäß saP-Information für die TK 6629 
Wassertrüdingen (LfU Bayern) 

deutscher Name wissenschaftlicher 

Name 

RL BY RL D EHZ in der KBR  

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 3 2 u: ungünstig – unzureichend 

Braunes Langohr Plecotus auritus - V g: günstig 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 3 G u: ungünstig – unzureichend 

Graues Langohr Plecotus austriacus 3 2 u: ungünstig – unzureichend 

Großes Mausohr Myotis myotis V V g: günstig 

Kleinabendsegler Nyctalus leisleri 2 D u: ungünstig – unzureichend 

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus  V g: günstig 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus – – g: günstig 

 

Legende: 

RL BY  Rote Liste Bayern 0 ausgestorben oder verschollen 
1 vom Aussterben bedroht 
2 stark gefährdet 
3 gefährdet 
G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 
R extrem seltene Art mit geographischer Restriktion 
V Arten der Vorwarnliste 
D Daten defizitär 
- ungefährdet 

RL D  Rote Liste Deutschland 0 ausgestorben oder verschollen 
1 vom Aussterben bedroht 
2 stark gefährdet 
3 gefährdet 
G Gefährdung unbekannten Ausmaßes 
R extrem selten  



Ifanos-Landschaftsökologie 07.08.2017 

9 

V Arten der Vorwarnliste 
D Daten unzureichend 
* ungefährdet 
♦ nicht bewertet 
- kein Nachweis oder nicht etabliert 

  

EHZ  Erhaltungszustand ABR = alpine biogeographische Region,  
KBR = kontinentale biogeographische Region 
g günstig (favourable) 
u ungünstig - unzureichend (unfavourable – inadequate) 
s ungünstig – schlecht (unfavourable – bad)  
? unbekannt 

 

A) Gilde der Fledermäuse, die das Gebiet als Jagdhabitat nutzen 

Zwergfledermaus, Bartfledermaus 

Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL 

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 - 3 u. 5 BNatSchG 

Eine Schädigung der lokalen Populationen betroffener Arten ist nicht gegeben, da im Vorhabenbereiche keine Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten vorhanden sind. Jagdgebiete sind im Umfeld ausreichend gegeben. Die ökologische Funktion der von dem 
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Arten im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: -  

 CEF Maßnahmen erforderlich: - 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG 

Die angrenzenden Gehölze, die als Leitlinien bei der Nahrungssuche der Fledermäuse dienen, bleiben erhalten. Jagdgebiete 
sind im Umfeld ausreichend gegeben. Geringe Störungen der Jagdhabitate in der direkten Umgebung der Maßnahme sind 
anzunehmen, diese führen jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: - 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: - 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.3 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG 

Eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos ist durch das Vorhaben nicht gegeben. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

 

4.1.2.2 Reptilien 

Die potenziell vorkommenden Reptilienarten des Anhang IV der FFH-RL (Schlingnatter, 

Zauneidechse) wurden hinsichtlich ihrer Schädigung oder der Zerstörung ihres Habitats 

durch das Bauvorhaben geprüft. Im Planbereich sind keine Habitatstrukturen für Reptilienar-
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ten nach Anhang IV a) der FFH-Richtlinie vorhanden. Es werden keine artenschutzrechtli-

chen Verbotstatbestände erfüllt. 

4.1.2.3 Amphibien, Libellen 

Im Planbereich sind keine Habitatstrukturen für Amphibien- und Libellenarten nach Anhang 

IV a) der FFH-Richtlinie vorhanden. Die Arten sind mit ihren Fortpflanzungshabitaten streng 

an Gewässer gebunden, im Planungsgebiet sind jedoch keine Gewässer vorhanden. Es 

werden keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände erfüllt.  

4.1.2.4 Käfer 

Im Untersuchungsgebiet kommen keine Habitatstrukturen für Käferarten nach Anhang IV der 

FFH-Richtlinie vor. Es werden keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände erfüllt. 

4.1.2.5 Tagfalter und Nachtfalter 

Im Untersuchungsgebiet kommen keine Habitatstrukturen für Schmetterlingsarten des An-

hang IV der FFH-RL vor. Es werden keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände erfüllt. 

4.1.2.6 Schnecken und Muscheln 

Im Untersuchungsgebiet kommen keine Schnecken- und Muschelarten nach Anhang IV der 

FFH-Richtlinie vor. Es werden keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände erfüllt. 

4.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 der 

Vogelschutz-Richtlinie 

Bezüglich der Europäischen Vogelarten nach VRL ergibt sich aus § 44 Abs.1 Nrn. 1 bis 3 

i. V. m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:  

Schädigungsverbot von Lebensstätten (s. Nr. 2.1 der Formblätter): Beschädigung oder Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Ein-

griff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang gewahrt wird.  

„Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten bezeichnet die Voraussetzungen für 

eine erfolgreiche Fortpflanzung und ungestörte Ruhephasen. Sie ist i. d. R. dann weiterhin erfüllt, 

wenn die erforderlichen Habitatstrukturen in gleicher Qualität und Größe erhalten bleiben bzw. nach-

gewiesen oder mit Sicherheit angenommen werden kann, dass keine Minderung des Fortpflanzungs-

erfolgs bzw. der Ruhemöglichkeiten des Individuums bzw. der Individuengemeinschaft der betroffenen 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten eintritt“ (vgl. Runge, H., Simon, M. & Widdig, T. 2009). 

Störungsverbot (s. Nr. 2.2 der Formblätter): Erhebliches Stören von Vögel während der Fort-

pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung 

des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 
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Die LANA (2009: 6) (in. Runge, H., Simon, M. & Widdig, T. 2009) konkretisiert diese Definition wie 

folgt: „Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist immer dann anzunehmen, wenn sich als 

Folge der Störung die Größe oder der Fortpflanzungserfolg der lokalen Population signifikant und 

nachhaltig verringert. Bei häufigen und weit verbreiteten Arten führen kleinräumige Störungen einzel-

ner Individuen im Regelfall nicht zu einem Verstoß gegen das Störungsverbot. Störungen an den Po-

pulationszentren können aber auch bei häufigeren Arten zur Überwindung der Erheblichkeitsschwelle 

führen. Demgegenüber kann bei landesweit seltenen Arten mit geringen Populationsgrößen eine sig-

nifikante Verschlechterung bereits dann vorliegen, wenn die Fortpflanzungsfähigkeit, der Bruterfolg 

oder die Überlebenschancen einzelner Individuen beeinträchtigt oder gefährdet werden.“  

 

Tötungsverbot (s. Nr. 2.3 der Formblätter): Der Fang, die Verletzung oder Tötung von Tieren, die 

Beschädigung, Entnahme oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen. Umfasst ist auch die 

Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr, wenn sich durch das Vorhaben das Kollisionsrisiko 

für die jeweilige Arten unter Berücksichtigung der vorgesehenen Schadensvermeidungsmaß-

nahmen signifikant erhöht. 

„Dies kann auch für unbewegliche Anlagenbestandteile gelten, welche von mobilen Tieren - zumindest 

bei bestimmten Sichtverhältnissen - schlecht wahrgenommen werden können wie z. B. Freileitungen, 

Spannseile (z. B. an Brücken), Masten, Leuchttürme oder große ungekennzeichnete Glasfronten, 

soweit diese aufgrund ihrer Lage, bspw. in stark frequentierten Flugrouten eine signifikante Gefähr-

dungserhöhung verursachen. Eine derartig signifikante Erhöhung kann aus besonderen artspezifi-

schen Empfindlichkeiten bzw. Risiken oder besonderen räumlichen Konfliktkonstellationen resultieren“ 

(vgl. Runge, H., Simon, M. & Widdig, T. 2009.) 

 
Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Europäischen Vogelarten  

Die potenziell vorkommenden bodenbrütenden Vogelarten in den Lebensräumen Acker und 

Grünland gemäß saP-Information sind in Tabelle 2 aufgelistet.  

Anhand der folgenden Informationen wird das potenzielle Brutvorkommen im Planbereich 

geprüft. In den Vorhabenbereichen wurden keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Bo-

denbrütern festgestellt. Im Ergebnis wird ersichtlich, dass die intensiv genutzten Äcker und 

Fettwiesen des Plangebiets für die genannten Bodenbrüter nicht als Fortpflanzungs- und 

Ruhestätte geeignet sind. 

In den angrenzenden Streuobstbeständen und Hecken, die nicht vom Vorhaben betroffen 

sind, wurden Gartenrotschwanz, Goldammer, Grünfink, Star und Feldsperling beobachtet. 

Für diese Arten stellen die Freiflächen Nahrungshabitate dar, die durch geplante Bebauung 

verloren gehen. Nahrungshabitate innerhalb des Reviers sind Voraussetzungen für eine er-

folgreiche Fortpflanzung und sind daher als Bestandteile der Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten zu sehen. Als Nahrungshabitat für die genannten Arten hat das Planungsgebiet aller-
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dings keine essentielle Bedeutung; im Umfeld sind noch weitere Nahrungsflächen vorhan-

den, so dass der Verlust z. B. durch naturnahe Gestaltung der verbleibenden Freiflächen 

ausgeglichen werden kann. 

Die Gefahr einer erheblichen Störung von Bruten, die zu einer Verschlechterung des Erhal-

tungszustandes der lokalen Populationen führen würden, kann ausgeschlossen werden. Stö-

rungen jagender Individuen werden als geringfügig bewertet.  

Durch das Vorhaben wird das Kollisionsrisiko für die Prüfarten nicht signifikant erhöht, da 

keine neuen Straßen zur Erschließung gebaut werden bzw. die Geschwindigkeit der Fahr-

zeuge in den Vorhabenbereichen eher niedrig sein wird. 

Tabelle 2: Potenzielle Vogelarten gemäß saP-Information für die TK 6629 Wassertrüdingen (LfU Bay-
ern), Auswahl nach Lebensraum 

Deutscher Name Rote Liste Bayern Rote Liste Deutschland Äcker Grünland 

Feldlerche 3 3 1 1 

Goldammer - - 2 2 

Grauammer 1 3 1 1 

Großer Brachvogel 1 1 - 1 

Kiebitz 2 2 1 1 

Rebhuhn 2 2 1 - 

Wachtel 3 - 1 1 

Wiesenschafstelze - - 1 1 

Legende Lebensraum 
1 Hauptvorkommen 
2 Vorkommen 
RL B Rote Liste Bayern 2016/ RL D Rote Liste Deutschland 2007 :  V = Vorwarnliste; 3 = gefähr-

det; 2 = stark gefährdet; vom Aussterben bedroht. 

 

Artinformationen zu den potenziell vorkommenden Arten der Lebensraumkategorien 
1 und 2 (s. Legende Lebensraum) für den Lebensraum Acker und Grünland, der im 
Planungsbereich bestimmend ist.  

Quelle: http://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/ 

Als "Steppenvogel" brütet die Feldlerche in Bayern vor allem in der offenen Feldflur sowie auf größe-
ren Rodungsinseln und Kahlschlägen. Günstig in der Kulturlandschaft sind Brachflächen, Extensiv-
grünland und Sommergetreide, da hier am Beginn der Brutzeit die Vegetation niedrig und lückenhaft 
ist. Auch in Bayern bevorzugt die Feldlerche daher ab Juli Hackfrucht- und Maisäcker und meidet ab 
April/Mai Rapsschläge. 

Die Grauammer ist regional verbreitet. Das Brutareal hat sich im Vergleich zum Zeitraum 1996-99 
stark verkleinert und ist im Wesentlichen auf die Mainfränkischen Platten einschließlich Windsheimer 
Bucht und Hohenloher-Haller Ebene beschränkt. Die Grauammer lebt in offenen, weiträumigen und 
reich strukturierten Landschaften. Das Habitatspektrum reicht von feuchten Streuwiesen über exten-
siv genutzte landwirtschaftliche Flächen bis hin zu sehr trockenen Standorten. 

Das Rebhuhn besiedelt vor allem offenes, reich strukturiertes Ackerland. Klein parzellierte Feldfluren 
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mit unterschiedlichen Anbauprodukten, die von Altgrasstreifen, Staudenfluren sowie Hecken und 
Feldrainen durchzogen sind, bieten optimale Lebensräume. 

Die Wiesenschafstelze brütete ursprünglich vor allem in Pfeifengraswiesen und bultigen Seggenrie-
den in Feuchtgebieten. Heute besiedelt sie extensiv bewirtschaftete Streu- und Mähwiesen auf nas-
sem und wechselfeuchtem Untergrund, sowie Viehweiden. Auch klein parzellierte Ackeranbaugebiete 
mit einem hohen Anteil an Hackfrüchten (Kartoffeln, Rüben) sowie Getreide- und Maisflächen zählen 
zu regelmäßig besetzten Brutplätzen. 

Die Wachtel brütet in der offenen Kulturlandschaft auf Flächen mit einer relativ hohen Krautschicht, 
die ausreichend Deckung bietet, aber auch mit Stellen schütterer Vegetation, die das Laufen erleich-
tert. Wichtige Habitatbestandteile sind Weg- und Ackerraine sowie unbefestigte Wege zur Aufnahme 
von Insektennahrung und Magensteinen. Besiedelt werden Acker- und Grünlandflächen, auch 
Feucht- und Nasswiesen, Niedermoore oder Brachflächen. Regional werden rufende Hähne über-
wiegend aus Getreidefeldern, seltener aus Kleefeldern gehört. Intensiv genutzte Wirtschaftswiesen 
spielen wegen ihrer Mehrschürigkeit kaum eine Rolle. 

Die Goldammer ist ein Bewohner der offenen, aber reich strukturierten Kulturlandschaft. Ihre Haupt-
verbreitung hat sie in Wiesen- und Ackerlandschaften, die reich mit Hecken, Büschen und kleinen 
Feldgehölzen durchsetzt sind, sowie an Waldrändern gegen die Feldflur. Ebenso findet man sie an 
Grabenböschungen und Ufern mit vereinzelten Büschen, auf Sukzessionsflächen in Sand- und Kie-
sabbaugebieten und selbst in Straßenrandpflanzungen. 

 

Die beschriebenen Arten sind nicht als Brutvögel im Vorhabenbereich festgestellt. Potentielle 

Vorkommen von Großem Brachvogel und Kiebitz sowie Grauammer können in den betroffe-

nen Flächen ausgeschlossen werden.  

Potenziell möglich sind auch weit verbreitete Arten Vogelarten, bei denen regelmäßig davon 

auszugehen ist, dass durch Vorhaben keine populationsbezogene Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes erfolgt und die ökologische Funktionalität der Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird („Allerweltsarten“, Wirkungsempfind-

lichkeit Kriterium "E", s. Anhang). Diese Arten brauchen der saP nicht unterzogen werden, da 

eine verbotstatbestandsmäßige Betroffenheit durch das Projekt mit hinreichender Sicherheit 

ausgeschlossen werden kann. Vgl. hierzu Abschnitt "Relevanzprüfung" der Internet-

Arbeitshilfe zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung bei der Vorhabenszulassung des 

Landesamtes für Umwelt (www.lfu.bayern.de/natur/index.htm).  
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5 Gutachterliches Fazit 

Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 des BNatSchG sind im Rahmen der vorlie-

genden Planung im Untersuchungsgebiet weder für Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

noch für Vogelarten gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie erfüllt; eine ausnahmsweise Zulas-

sung des Vorhabens nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht erforderlich.  

Weitere Aspekte des Arten-, Natur- und Landschaftsschutzes sind nicht Teil dieser Begut-

achtung, sie sind deshalb an anderer Stelle durch die Genehmigungsbehörden zu bewerten.  

Die arten- und naturschutzrechtliche Würdigung der hier dargestellten Sachverhalte obliegt 

der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Ansbach. 

Nürnberg, den 7.08.2017 

 

 Dr. Gudrun Mühlhofer 
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7 Anhang: Tabellen zur Ermittlung des zu prüfenden Arten-

spektrums 

Die folgenden vom Bayerischen Landesamt für Umwelt geprüften Tabellen beinhalten alle in Bayern aktuell 

vorkommenden 

- Arten des Anhangs IVa und IVb der FFH-Richtlinie,  

- nachgewiesenen Brutvogelarten in Bayern (1950 bis 2008) ohne Gefangenschaftsflüchtlin-
ge, Neozoen, Vermehrungsgäste und Irrgäste 

Hinweis: Die "Verantwortungsarten" nach § 54 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG werden erst mit Erlass 
einer neuen Bundesartenschutzverordnung durch das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit mit Zustimmung des Bundesrates wirksam, da die Arten erst in ei-
ner Neufassung bestimmt werden müssen. Wann diese vorgelegt werden wird, ist derzeit nicht 
bekannt. 

In Bayern ausgestorbene/verschollene Arten, Irrgäste, nicht autochthone Arten sowie Gastvögel sind in den 

Listen nicht enthalten.  

Anhand der dargestellten Kriterien wird durch Abschichtung das artenschutzrechtlich zu prüfende Arten-

spektrum im Untersuchungsraum des Vorhabens ermittelt.  

Von den sehr zahlreichen Zug- und Rastvogelarten Bayerns werden nur diejenigen erfasst, die in relevan-

ten Rast-/Überwinterungsstätten im Wirkraum des Projekts als regelmäßige Gastvögel zu erwarten sind. 

Die ausführliche Tabellendarstellung dient vorrangig als interne Checkliste der Nachvollziehbarkeit der 

Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums und als Hilfe für die Abstimmung mit den Naturschutzbehör-

den. Die Ergebnisse der Auswahl der Arten müssen jedoch in geeigneter Form (z.B. in Form der ausgefüll-

ten Listen) in den Genehmigungsunterlagen dokumentiert und hinreichend begründet werden. 

Abschichtungskriterien (Spalten am Tabellenanfang): 
Schritt 1: Relevanzprüfung 
V: Wirkraum des Vorhabens liegt: 

 X  = innerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern  
 oder keine Angaben zur Verbreitung der Art in Bayern vorhanden (k.A.) 

 0  = außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern 
 

L: Erforderlicher Lebensraum/Standort der Art im Wirkraum des Vorhabens (Lebensraum- 
Grobfilter nach z.B. Feuchtlebensräume, Wälder, Gewässer): 

 X  = vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art voraussichtlich erfüllt  
 oder keine Angaben möglich (k.A.) 

 0  = nicht vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art mit Sicherheit nicht erfüllt 

E: Wirkungsempfindlichkeit der Art: 

 X  = gegeben, oder nicht auszuschließen, dass Verbotstatbestände ausgelöst werden können 

 0  = projektspezifisch so gering, dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen 
 werden kann, dass keine Verbotstatbestände ausgelöst werden können (i.d.R. nur  
 weitverbreitete, ungefährdete Arten) 
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Arten, bei denen eines der o.g. Kriterien mit "0" bewertet wurde, sind zunächst als nicht-relevant identifiziert 

und können von einer weiteren detaillierten Prüfung ausgeschlossen werden.  

Alle übrigen Arten sind als relevant identifiziert; für sie ist die Prüfung mit Schritt 2 fortzusetzen.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Schritt 2: Bestandsaufnahme 

NW: Art im Wirkraum durch Bestandserfassung nachgewiesen 

X  = ja 

0  = nein 

 

PO: potenzielles Vorkommen: Vorkommen im Untersuchungsgebiet möglich, d. h. ein Vorkommen ist nicht sicher 

auszuschließen und aufgrund der Lebensraumausstattung des Gebietes und der Verbreitung der Art in Bayern 

nicht unwahrscheinlich 

X  = ja 

0  = nein 

Auf Grund der Ergebnisse der Bestandsaufnahme sind die Ergebnisse der in der Relevanzprüfung (Schritt 

1) vorgenommenen Abschichtung nochmals auf Plausibilität zu überprüfen.  

Arten, bei denen eines der o.g. Kriterien mit "X" bewertet wurde, werden der weiteren saP (s. Anlage 1, 

Mustervorlage) zugrunde gelegt.  

Für alle übrigen Arten ist dagegen eine weitergehende Bearbeitung in der saP entbehrlich. 

Weitere Abkürzungen: 

RLB: Rote Liste Bayern:  

 für Tiere: BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ (2003) 

0 Ausgestorben oder verschollen 

1 Vom Aussterben bedroht 

2 Stark gefährdet 

3 Gefährdet 

G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 

R Extrem seltene Arten oder Arten mit geografischen Restriktionen 

D Daten defizitär 

V Arten der Vorwarnliste 

x nicht aufgeführt 

- Ungefährdet 

nb Nicht berücksichtigt (Neufunde) 

 für Gefäßpflanzen: Scheuerer & Ahlmer (2003) 

00 ausgestorben 

0 verschollen 

1 vom Aussterben bedroht 

2 stark gefährdet 

3 gefährdet 

RR äußerst selten (potenziell sehr gefährdet) (= R*) 

R sehr selten (potenziell gefährdet) 

V Vorwarnstufe 

D Daten mangelhaft 

- ungefährdet 
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RLD: Rote Liste Deutschland (Kategorien wie RLB für Tiere):  

 für Wirbeltiere: Bundesamt für Naturschutz (2009)1 

 für Schmetterlinge und Weichtiere: BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (2011)2 

 für die übrigen wirbellose Tiere: Bundesamt für Naturschutz (1998) 

 für Gefäßpflanzen: KORNECK ET AL. (1996) 

sg: streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 

A Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Die Artabfrage saP erfolgte für das Kartenblatt 6629 Wassertrüdingen insbes. für Lebensraum 

Acker und Grünland. 

 

Tierarten: 

V L E NW PO  Art Art RLB RLD sg 

      Fledermäuse     

 0     Abendsegler Nyctalus noctula 3 3 x 

0      Alpenfledermaus Hypsugo savii 0 0 X 

x 0     Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 3 3 x 

x 0     Braunes Langohr Plecotus auritus - V x 

x 0     Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 3 V x 

 0     Fransenfledermaus Myotis nattereri 3 3 x 

x 0     Graues Langohr Plecotus austriacus 3 2 x 

 0     Große Bartfledermaus Myotis brandtii 2 2 x 

 0     Große Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum 1 1 x 

x 0     Großes Mausohr Myotis myotis V 3 x 

x x 0 x   Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus - 3 x 

 0     Kleine Hufeisennase Rhinolophus hipposideros 1 1 x 

x 0     Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri 2 G x 

0 0     Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 2 1 x 

0 0     Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus D k.A. x 

0 0     Nordfledermaus Eptesicus nilssonii 3 2 x 

 0     Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 3 G x 

 0     Wasserfledermaus Myotis daubentoni - - x 

0      Weißrandfledermaus Pipistrellus kuhlii D - x 

 

1 Bundesamt für Naturschutz (2009, Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. 
Band 1: Wirbeltiere. - Naturschutz und Biologische Vielfalt 70(1). Bonn - Bad Godesberg 

2 BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (2011, Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutsch-
lands. Band 3: Wirbellose Tiere (Teil 1). - Naturschutz und Biologische Vielfalt 70(3). Bonn - Bad Godesberg 
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V L E NW PO  Art Art RLB RLD sg 

0      Wimperfledermaus Myotis emarginatus 2 1 x 

 0     Zweifarbfledermaus Vespertilio 2 G x 

x  0 x   Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus - - x 

           

 
     Säugetiere ohne Fledermäuse    

0      Baumschläfer Dryomys nitedula R 2 x 

x 0     Biber Castor fiber - 3 x 

0      Birkenmaus Sicista betulina G 2 x 

0      Feldhamster Cricetus cricetus 2 2 x 

0      Fischotter Lutra lutra 1 1 x 

x 0     Haselmaus Muscardinus avellanarius - - x 

0      Luchs Lynx lynx 1 2 x 

0      Wildkatze Felis silvestris 1 2 x 

      Kriechtiere     

0      Äskulapnatter Zamenis longissimus 1 1 x 

0      Europ. Sumpfschildkröte Emys orbicularis 1 1 x 

0 0     Mauereidechse Podarcis muralis 1 2 x 

x 0     Schlingnatter Coronella austriaca 2 2 x 

0      Östliche Smaragdeidechse Lacerta viridis 1 1 x 

x 0     Zauneidechse Lacerta agilis V 3 x 

      Lurche     

0      Alpenkammmolch Triturus carnifex D 1 x 

0      Alpensalamander Salamandra atra - R x 

0      Geburtshelferkröte Alytes obstetricans 1 3 x 

 0     Gelbbauchunke Bombina variegata 2 3 x 

 0     Kammmolch Triturus cristatus 2 3 x 

 0     Kleiner Wasserfrosch Pelophylax lessonae D G x 

 0     Knoblauchkröte Pelobates fuscus 2 2 x 

 0     Kreuzkröte Bufo calamita 2 3 x 

 0     Laubfrosch Hyla arborea 2 2 x 

 0     Moorfrosch Rana arvalis 1 2 x 

 0     Springfrosch Rana dalmatina 3 3 x 

 0     Wechselkröte Pseudepidalea viridis 1 2 x 

      Fische     

0      Donaukaulbarsch Gymnocephalus baloni D - x 

      Libellen     

 0     Asiatische Keiljungfer Gomphus flavipes G G x 

 0     Östliche Moosjungfer Leucorrhinia albifrons 1 1 x 
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 0     Zierliche Moosjungfer Leucorrhinia caudalis 1 1 x 

 0     Große Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis 1 2 x 

 0     Grüne Keiljungfer Ophiogomphus cecilia  2 2 x 

 0     Sibirische Winterlibelle Sympecma paedisca (S. braueri) 2 2 x 

      Käfer     

0      Großer Eichenbock Cerambyx cerdo 1 1 x 

0      Scharlach-Plattkäfer Cucujus cinnaberinus R 1 x 

0      Breitrand Dytiscus latissimus 1 1 x 

x 0     Eremit Osmoderma eremita 2 2 x 

0      Alpenbock Rosalia alpina 2 2 x 

      Tagfalter     

 0     Wald-Wiesenvögelchen Coenonympha hero 2 1 x 

 0     Mohr-Wiesenvögelchen Coenonympha oedippus 0 0 x 

 0     Kleiner Maivogel  Euphydryas maturna 1 1 x 

 0     Thymian-Ameisenbläuling  Glaucopsyche arion 3 2 x 

 0     Schwarzblauer Wiesen-

knopfbläuling 

Glaucopsyche nausithous 3 3 x 

 0     Heller Wiesenknopfbläuling Glaucopsyche teleius  2 2 x 

 0     Gelbringfalter Lopinga achine 2 1 x 

 0     Großer Feuerfalter Lycaena dispar - 2 x 

 0     Blauschillernder Feuerfalter Lycaena helle 1 1 x 

 0     Apollo Parnassius apollo 2 1 x 

 0     Schwarzer Apollo Parnassius mnemosyne 2 1 x 

      Nachtfalter     

0      Heckenwollafter Eriogaster catax 1 1 x 

0      Haarstrangwurzeleule Gortyna borelii 1 1 x 

x 0     Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina V V x 

      Schnecken     

0      Zierliche Tellerschnecke Anisus vorticulus 1 1 x 

0      Gebänderte Kahnschnecke Theodoxus transversalis 1 1 x 

      Muscheln     

x 0     Gemeine Flussmuschel Unio crassus 1 1 x 

X* Landlebensraum 

Gefäßpflanzen: 

V L E NW PO  Art  Art RLB RLD sg 

0     Lilienblättrige Becherglocke Adenophora liliifolia 1 1 x 

0     Kriechender Sellerie Apium repens 2 1 x 

0     Braungrüner Streifenfarn Asplenium adulterinum 2 2 x 
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0     Dicke Trespe Bromus grossus 1 1 x 

0     Herzlöffel Caldesia parnassifolia 1 1 x 

x 0    Europäischer Frauenschuh Cypripedium calceolus 3 3 x 

0     Böhmischer Fransenenzian Gentianella bohemica 1 1 x 

0     Sumpf-Siegwurz Gladiolus palustris 2 2 x 

0     Sand-Silberscharte Jurinea cyanoides 1 2 x 

0     Liegendes Büchsenkraut Lindernia procumbens 2 2 x 

0     Sumpf-Glanzkraut Liparis loeselii 2 2 x 

0     Froschkraut Luronium natans 0 2 x 

0     Bodensee-Vergissmeinnicht Myosotis rehsteineri 1 1 x 

0     Finger-Küchenschelle Pulsatilla patens 1 1 x 

0     Sommer-Wendelähre Spiranthes aestivalis 2 2 x 

0     Bayerisches Federgras Stipa pulcherrima ssp. bavarica 1 1 x 

0     Prächtiger Dünnfarn Trichomanes speciosum R - x 

 

B Vögel 

V   L E  NW  PO   Art (deutsch) Art (wiss.) 
An-

hang 
I/II 

streng 
geschützte 

Arten 
RL B RL D 

x x 0   Amsel*) Turdus merula II/2    

0 0    Auerhuhn Tetrao urogallus I sg 1 1 

x 0 0   Bachstelze*) Motacilla alba     

0     Bartmeise Panurus biarmicus    V 

x 0    Baumfalke Falco subbuteo  sg V 3 

x 0    Baumpieper Anthus trivialis   3 V 

x 0    Bekassine Gallinago gallinago II/1 sg 1 1 

x 0    Beutelmeise Remiz pendulinus   3  

0     Bienenfresser Merops apiaster  sg 2 R 

0 0    Birkenzeisig Carduelis flammea     

x 0    Blässhuhn*) Fulica atra II/1    

x 0    Blaukehlchen Luscinia svecica I sg V - 

x x 0   Blaumeise*) Parus caerulus     

x 0 0   Bluthänfling Carduelis cannabina   3 V 

0 0    Brachpieper Anthus campestris I sg 1 2 

0     Brandgans Tadorna tadorna     R - 

x 0    Braunkehlchen Saxicola rubetra   2 3 

x x 0   Buchfink*) Fringilla coelebs     

x x 0   Buntspecht*) Dendrocopos major     

x 0    Dohle Corvus monedula II/2  V  

x 0    Dorngrasmücke Sylvia communis     

x 0    Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus  sg 2 2 

x x 0   Eichelhäher*) Garrulus glandarius II/2    

0     Eiderente Somateria mollissima II/2  R V 

x 0    Eisvogel Alcedo atthis I  sg V V 

x x 0   Elster*) Pica pica II/2    

x 0    Erlenzeisig Carduelis spinus      

x x 0   Feldlerche Alauda arvensis II/2  3 V 
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I/II 

streng 
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x 0    Feldschwirl Locustella naevia     

x 0    Feldsperling Passer montanus   V V 

x 0    Fichtenkreuzschnabel*) Loxia curvirostra     

0     Fischadler Pandion haliaetus I sg 2 2 

x 0    Fitis*) Phylloscopus trochilus     

x 0    Flussuferläufer Actitis hypoleucos  sg 1 1 

0     Gänsesäger Mergus merganser II/2  2 3 

x 0    Gartenbaumläufer*) Certhia brachydactyla     

x 0    Gartengrasmücke*) Sylvia borin     

x 0    Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus   3 V 

x 0    Gebirgsstelze*) Motacilla cinerea     

x 0    Gelbspötter Hippolais icterina     

x 0    Gimpel*) Pyrrhula pyrrhula     

x x 0   Girlitz*) Serinus serinus     

x x 0   Goldammer Emberiza citrinella   V  

x 0    Grauammer Miliaria calandra  sg 1 2 

0     Graugans Anser anser II/1    

x 0    Graureiher Ardea cinerea   V  

x x 0   Grauschnäpper*) Muscicapa striata     

x 0    Grauspecht Picus canus I sg 3 V 

x 0    Großer Brachvogel Numenius arquata II/2 sg 1 2 

x x 0   Grünfink*) Carduelis chloris     

0     Grünschenkel Tringa nebularia II/2    

x 0    Grünspecht Picus viridis  sg V V 

x 0    Habicht Accipiter gentilis  sg 3  

0     Halsbandschnäpper Ficedula albicollis I sg V 1 

0     Haselhuhn Bonasa bonasia I  V 2 

0     Haubenlerche Galerida cristata  sg 1 2 

x 0 0   Haubenmeise*) Parus cristatus     

x 0    Haubentaucher Podiceps cristatus     

x 0 0   Hausrotschwanz*) Phoenicurus ochruros     

x 0 0   Haussperling*) Passer domesticus    V 

x 0 0   Heckenbraunelle*) Prunella modularis     

x 0    Heidelerche Lullula arborea I sg 1 3 

x 0    Höckerschwan Cygnus olor II/2    

x 0    Hohltaube Columba oenas II/2  V  

x 0    Kanadagans Branta canadensis II/1    

x x 0   Jagdfasan*) Phasanius colchicus II/1    

0     Karmingimpel Carpodacus erythrinus  sg 2 R 

x 0    Kernbeißer*) Coccothraustes coccothraustes     

x 0    Kiebitz Vanellus vanellus II/2 sg 2 2 

x 0    Klappergrasmücke Sylvia curruca     V  

x x 0   Kleiber*) Sitta europaea         

0     Kleines Sumpfhuhn Porzana parva I sg 1 1 

x 0    Kleinspecht Dendorcopos minor    V  

x 0    Knäkente Anas querquedula II/1 sg 1 2 

x x 0   Kohlmeise*) Parus major     

x 0    Kolbenente Netta rufina II/2  3 2 

x 0    Kolkrabe Corvus corax     

x 0    Kormoran Phalacrocorax carbo I  V V 

x 0    Kornweihe Circus cyaneus I sg 1 1 

x 0    Krickente Anas crecca II/1  2  
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An-

hang 
I/II 

streng 
geschützte 

Arten 
RL B RL D 

x 0    Kuckuck Cuculus canorus   V V 

x 0    Lachmöwe Larus ridibundus II/2    

x 0    Löffelente Anas clypeata II/1  3  

x 0    Mauersegler Apus apus   V V 

x 0    Mäusebussard Buteo buteo  sg   

x 0    Mehlschwalbe Delichon urbicum   V V 

x 0    Misteldrossel*) Turdus miscivorus II/2    

x 0    Mittelspecht Dendrocopos medius I sg V V 

x 0 0   Mönchsgrasmücke*) Sylvia atricapilla     

x 0    Nachtigall Luscinia megarrhynchos     

0     Nachtreiher Nyctcorax nyctocorax I sg 1 2 

x 0    Neuntöter Lanius collurio I    

x 0    Ortolan Emberiza hortulana I sg 2 2 

x 0    Pirol Oriolus oriolus   V V 

0     Purpurreiher Ardea purpurea I sg 1 2 

x 0 0   Rabenkrähe*) Corvus corone II/2    

0     Raubwürger Lanius excubitor   sg 1 1 

x 0    Rauchschwalbe Hirundo rustica   V V 

x 0    Rauhfußkauz Aegolius funereus I sg V - 

x x 0   Rebhuhn Perdix perdix II/1  3 2 

x 0    Reiherente*) Aythya fuligula II/1    

x x 0   Ringeltaube*) Columba palumbus II/1    

0     Rohrammer*) Emberiza schoeniclus     

0     Rohrdommel Botaurus stellaris I sg 1 1 

0     Rohrschwirl Locustella luscinioides   sg 3 V 

x 0    Rohrweihe Circus aeruginosus I sg 3  

x  0   Rotkehlchen*) Erithacus rubecula     

x 0    Rotmilan Milvus milvus I sg 2 V 

x 0    Rotschenkel Tringa totanus II/2 sg 1 2 

x 0    Saatkrähe Corvus frugilegus II/2  V  

0     Schellente Bucephala clangula II/2  2  

0     Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus  sg 1 2 

0     Schlagschwirl Locustella fluviatilis   3  

x 0    Schleiereule Tyto alba  sg 2  

x 0    Schnatterente Anas strepera II/1  3  

x x 0   Schwanzmeise*) Aegithalos caudatus     

x 0    Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis  sg 1 V 

x 0    Schwarzkehlchen Saxicola torquata   3  

0     Schwarzkopfmöwe Larus melanocephalus I  2 R 

x 0    Schwarzmilan Milvus migrans I sg 3  

x 0    Schwarzspecht Dryocopus martius I sg V  

0     Schwarzstorch Ciconia nigra I sg 3 3 

0 0    Seeadler Haliaetus albicilla I    

0     Seidenreiher Egretta garzetta I sg   

x 0    Singdrossel*) Turdus philomelos II/2    

x 0    Sommergoldhähnchen*) Regulus ignicapillus     

x 0    Sperber Accipiter nisus  sg   

0     Sperbergrasmücke Sylvia nisoria I sg 1  

x 0    Sperlingskauz Glaucidium passerinum I sg V  

x x 0   Star*) Sturnus vulgaris II/2    

x 0    Steinkauz Athene noctua  sg 1 2 

0     Steinrötel Monzicola saxatilis  sg   
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0 0    Steinschmätzer Oenanthe oenanthe   1 2 

0     Stelzenläufer Himantopus himantopus  sg   

x x 0   Stieglitz*) Carduelis carduelis     

x 0 0   Stockente*) Anas platyrhynchos II/1    

x 0    Sumpfmeise*) Parus palustris     

x 0 0   Sumpfrohrsänger*) Acrocephalus palustris     

x 0    Tafelente Aythya ferina II/1    

x 0    Tannenhäher*) Nucifraga caryocatactes     

x 0    Tannenmeise*) Parus ater     

x 0    Teichhuhn Gallinula chloropus II/2 sg V V 

x 0    Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus     

x 0    Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca     

0     Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana I sg 1 1 

x x 0   Türkentaube*) Streptopelia decaocto II/2    

x 0    Turmfalke Falco tinnunculus  sg   

x 0    Turteltaube Streptopelia turtur II/2 sg V V 

0     Uferschnepfe Limosa limosa II/2 sg 1 1 

0 0    Uferschwalbe Riparia riparia  sg V V 

x 0    Uhu Bubo bubo I sg 3 3 

x 0    Wacholderdrossel*) Turdus pilaris II/2    

x x 0   Wachtel Coturnix coturnix II/2  V  

x 0    Wachtelkönig Crex crex I sg 1 2 

x 0    Waldbaumläufer*) Certhia familiaris     

x 0    Waldkauz Strix aluco  sg   

x 0    Waldlaubsänger*) Phylloscopus sibilatrix     

x 0    Waldohreule Asio otus  sg V  

x 0    Waldschnepfe Scolopax rusticola II/1  V  

0     Waldwasserläufer Tringa ochropus  sg 2  

x 0    Wanderfalke Falco peregrinus I sg 3 3 

x 0    Wasseramsel Cinclus cinclus     

x 0    Wasserralle Rallus aquaticus II/2  2  

x 0    Weidenmeise*) Parus montanus     

x 0    Weißstorch Ciconia ciconia  sg 3 3 

x 0    Wendehals Jynx torquilla  sg 3 3 

x 0    Wespenbussard Pernis apivorus  sg 3  

x 0    Wiedehopf Upupa epops  sg 1 1 

x 0    Wiesenpieper Anthus pratensis   V  

x x 0   Wiesenschafstelze Motacilla flava   3 V 

0 0    Wiesenweihe Circus pygargus I sg 1 2 

x 0 0   Wintergoldhähnchen*) Regulus regulus     

x 0 0   Zaunkönig*) Troglodytes troglodytes     

x 0    Ziegenmelker Caprimulgus europaeus  sg 1 2 

x 0 0   Zilpzalp*) Phylloscopus collybita     

0     Zippammer Emberiza cia  sg 1 1 

0     Zwergdommel Ixobrychus minutus  sg 1 1 

x 0    Zwergschnäpper Ficedula parva  sg 2  

x 0    Zwergtaucher*) Tachybaptus ruficollis    V 

*)  weit verbreitete Arten („Allerweltsarten“), bei denen regelmäßig davon auszugehen ist, dass durch Vorhaben 
keine populationsbezogene Verschlechterung des Erhaltungszustandes erfolgt. Vgl. Abschnitt "Relevanzprü-
fung" der Internet-Arbeitshilfe zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung bei der Vorhabenszulassung des 
Bayerischen Landesamtes für Umwelt. 
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